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Liebe angehende Studentin, 
lieber angehender Student!

Vorwort

Wir bieten dir einen Überblick über Dinge, die in 
deinem bald startenden Unialltag auf dich zukom-
men werden. Außerdem natürlich alles, was du zur 
Anmeldung wissen musst – von den verschiedenen 
Ausbildungsstätten (Pädagogische Hochschulen, 
Fachhochschulen etc.), den verschiedenen Studi-
enarten bis zu den wirklichen ersten Schritten der 
Anmeldung auf der Uni.

Außerdem haben wir uns bemüht, einen nachhal-
tigen Wegweiser zu schaffen, der möglichst vie-
le Bereiche deines Studiums abdeckt. Wir hoffen 
also, dass dir dieser Studienleitfaden auch noch 
länger nützlich sein wird. Natürlich kannst du dich 
auch gerne mit individuellen Anliegen an uns wen-
den. Unsere Beratungszeiten findest du online auf 
www.oeh.ac.at/studienberatung oder du schickst 
uns einfach ein E-Mail an: 
 studienberatung@oeh.ac.at.

In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß und 
Erfolg bei deinem Studium.

Dein

Deine
Studien- und MaturantInnenberatung

Auf dem Weg ins Studium gibt es viele 
Entscheidungen zu treffen - manche wer-
den dein weiteres Leben wahrscheinlich 
maßgeblich beeinflussen. Die Universität 
ist ein völlig neuer Bereich und oft sehr 
undurchsichtig.

Daher stellt die Österreichische Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft diesen Studienleitfaden 
zur Verfügung, um dir bei den ersten Schritten auf 
deinem Weg auf die Uni ein wenig Orientierung 
zu geben.

Bevor du ein Studium beginnst, solltest du dich 
gut informieren. Wenn du dich für eine (oder 
mehrere) Studienrichtungen entscheidest, spielen 
viele Faktoren eine Rolle. Im Studienleitfaden fin-
dest du jede Menge Tipps zur Studienwahl und vor 
allem nützliche Links, die dich zu weiteren Infor-
mationen führen. 

ÖH-Vorsitzender Samir Al-Mobayyed
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Matura, was jetzt?

Die Zeit während und nach der Matura 
stellt in den meisten Fällen eine der wich-
tigsten Entscheidungsphasen des Lebens 
dar. Die Möglichkeiten an Ausbildungen 
im sogenannten tertiären Bereich - also 
nach der Reifeprüfung, Studienberech-
tigungs- oder Berufsreifeprüfung - sind 
sehr vielfältig.

Es gibt 21 öffentliche Universitäten in Österreich, 
zusätzlich einige Pädagogische Hochschulen, Kol-
legs und Fachhochschulen.

Faktoren für die Studienwahl

An erster Stelle sollte dein Interesse stehen, denn 
du wirst dich mit dem gewählten Bereich nahezu 
dein ganzes Leben beschäftigen. Solltest du dich 
also für einen „ausgefallenen“ Themenbereich in-
teressieren, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, 
dich in deinem Studium damit zu beschäftigen. 

Achte aber auch darauf, welche Fähigkeiten und 
Neigungen du hast. So ist es vielleicht nicht die 
beste Idee Medizin zu studieren, wenn du kein 
Blut sehen kannst.

Solltest du schon eine oder mehrere Studienrich-
tungen ins Auge gefasst haben, betrachte doch die 
betreffenden Studienpläne und Studieninhalte. Oft 
kommt es vor, dass du dir unter deinem Traumstu-
dium etwas ganz anderes vorstellst, als dann tat-
sächlich Realität ist. Hierfür kannst du dich auch 
an die entsprechenden Studienvertretungen oder 
an die ÖH MaturantInnenberatung (studienbera-
tung@oeh.ac.at) wenden.

Qual der Wahl

Die Auswahl an Studienrichtungen ist enorm. Es 
empfiehlt sich sehr, auch über den Tellerrand hin-
auszuschauen, und nicht nur die „prominenten 
Studien“ – wie z.B. Jus, Medizin, Psychologie – 
zu wählen. Hierbei können dir die Infobroschüre 
„Beruf & Studium“ des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung bzw. die Links zu den 
Universitäten und Studienrichtungen auf der Ho-
mepage www.oeh.ac.at weiterhelfen. Es ist selten 
ratsam, sich auf gut gemeinte Ratschläge von Be-
kannten und Verwandten zu verlassen. Aussagen 
wie „Da wirst du sowieso keinen Job bekommen!“ 
disqualifizieren sich selbst, denn niemand kann 
wissen, wie der Jobmarkt in einigen Jahren aus-
sehen wird. 

Um dir einen groben Überblick über die Unter-
schiede im tertiären Bereich zu verschaffen, ge-
ben wir dir eine kurze Beschreibung der einzelnen 
Möglichkeiten.
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Die ÖH

Die Österreichische Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft
Automatisch mit deiner Anmeldung an einer Fach-
hochschule, Pädagogischen Hochschule oder Uni-
versität bist du Mitglied der ÖH. Das bietet dir ein 
umfassendes Angebot an Service und Vertretung 
innerhalb und außerhalb der Hochschule, sowie 
die Möglichkeit zumindest teilweise mitgestalten 
zu können. An den Fachhochschulen und Pädago-
gischen Hochhschulen finden die ÖH-Wahlen jähr-
lich, an den Universitäten alle zwei Jahre statt, 
bei denen du deine Interessensvertretung wählen 
kannst und auch von diesem Recht Gebrauch ma-
chen solltest.

Die ÖH gliedert sich in verschiedene Ebe-
nen. Die höchste Ebene ist die Bundes-
vertretung (BV). Diese vertritt die Stu-
dierenden nach außen, also gegenüber 
der Öffentlichkeit und dem Ministerium. 
Sie steht für die politischen Interessen 
der Studierenden ein und berät Studie-
rende (und Maturantinnen und Maturan-
ten) in allen Universitätsbelangen. Die 
BV ist sozusagen der „Dachverband“ aller 
Vertretungen.

Die nächste Ebene ist die Universitätsvertretung 
(UV), die sich um universitätsinterne Angelegen-
heiten kümmert, Studierende in Universitätsgre-
mien vertritt und bei universitätsspezifischen 

Problemen und Regelungen helfen kann. Jede UV 
bietet dir an deiner Uni ein Angebot an Referaten, 
die dich in uni-spezifischen Fragen beraten kön-
nen. Darüber hinaus gibt es die Fakultätsvertre-
tung (sofern es an der jeweiligen Uni Fakultäten 
gibt). Diese kümmert sich um Probleme der Fakul-
tät, bietet ebenfalls Beratung an und organisiert 
oft Tutorien für Studierende, in denen ein breiter 
Austausch möglich ist. Die kleinste Einheit stellt 
schließlich die Studienrichungsvertretung dar. 
Diese ist gerade für Menschen, die neu auf der Uni 
sind, sehr hilfreich, denn auf kleinster Ebene kann 
Beratung natürlich besonders spezifisch angebo-
ten werden. Sie hat außerdem Mitspracherecht z.B 
bei Änderungen von Studienplänen. 

An den Fachhochschulen ist es die Fachhochschul-
Vertretung, die sich um die Anliegen aller Studie-
renden einer FH kümmert. Die Studiengangsvertre-
tung beschäftigt sich vor allem mit Themen und 
Anliegen der Studierenden eines Studiengangs und 
die Jahrgangsvertretung tritt für die Anliegen der 
Studierenden eines Jahrgangs ein.

Bei Pädagogischen Hochschulen vertritt dich in 
deinem Studiengang die Studiengangsvertretung, 
die Interessen aller Studierenden einer PH werden 
von der Pädagogischen Hochschulvertretung wahr-
genommen.

Universitätsvertretungen

Fakultätsvertretungen

Studienvertretungen

Bundesvertretung

Fachhochschulvertretung

Studiengangsvertretungen

Jahrgangsvertretungen

Pädagogische
Hochschulvertretungen

Studienvertretungen
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HSG - UG

Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaftsgesetz 1998 (HSG)

Das Hochschülerinnen- und Hochschülerschafts-
gesetz regelt die Struktur, Organisationsweise 
und Aufgaben der ÖH. Die ÖH arbeitet für dich 
bundesweit, an den Pädagogischen Hochschu-
len, Universitäten, und Fachhochschulen. Die 
großen Aufgaben der ÖH sind die Interessens-
vertretung aller Studierenden, die Mitgestal-
tung des österreichischen Bildungssystems 
und die Arbeit als Service- und Beratungsein-
richtung für jede/n einzelne/n Studierende/n. 
Die ÖH-Wahlen finden an FHs und PHs jährlich so-
wie an den Unis alle zwei Jahre statt. 

An den FHs werden die Jahrgangsvertretungen und 
Studiengangsvertretungen direkt gewählt, an den 
PHs die Studiengangsvertretungen. FH- und PH-
Vertretungen setzens sich aus den Vertreterinnen 
und Vertretern der jeweiligen Studiengänge zu-
sammen. An den Unis werden zwei Ebenen direkt 
und zwei Ebenen indirekt gewählt. Bei den Wahlen 
in der Studienrichtung gibt es eine Personenwahl, 
bei der Wahl der Universitätsvertretung kannst du 
einer Fraktion deine Stimme geben. Die Manda-
tare der Fakultätsvertretung werden danach von 
den Studienvertretungen der jeweiligen Fakultät 
festgelegt. Die Zusammensetzung der Bundesver-
tretung ergibt sich aus dem Ergebnis der Universi-
tätsvertretungswahlen und den von den Fachhoch-
schulen und Pädagogischen Hochschulen direkt 
gewählten Mandatarinnen und Mandataren.

Das Universitätsgesetz 2002 (UG)
 
Das UG regelt die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen der Universitäten. Es beinhaltet fundamentale 
Strukturen und die Grundzüge des Studienrechts 
sowie wichtige personelle und finanzielle Angele-
genheiten. Das UG kann somit als „Verfassung“ der 
Universitätslandschaft bezeichnet werden.
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Frauen an der 
Universität

Frauen an der Universität

Studienwahl

Bei der Antwort auf die Frage „Was soll ich 
studieren?“ zeigt sich, dass Frauen und 
Männer unterschiedliche Entscheidungen 
treffen. Gerade in naturwissenschaftli-
chen und technischen Studienrichtungen 
sind Frauen deutlich unterrepräsentiert, 
denn diese gelten immer noch als eher 
„untypische“ Bereiche für Frauen. Aus 
diesem Grund gibt es unterschiedliche 
Programme, die Frauen stärker in diese 
Studienrichtungen integrieren sollen.

Eines der bekanntesten ist FIT – Frauen in die 
Technik, das bis dato vom Bildungsministerium ba-
sisfinanziert wurde. Ziel ist es, Maturantinnen zum 
Technikstudium zu motivieren, das Berufsspek-
trum für Mädchen in Richtung Technik zu erwei-
tern, erfolgreiche Frauen in technischen Berufen 
als „rolemodels“ vorzustellen und Hemmschwellen 
und Berührungsängste vor einer technischen oder 
naturwissenschaftlichen Ausbildung abbauen.

Außerdem gibt es noch mehrere Projekte, in denen 
sich Frauen vernetzen können und Forschungen 
mit einem feministischen Blickwinkel mitzuge-
stalten.

Auf der Homepage der Zeitschrift „Koryphäe“ 
http://koryphaee.at findest du Informationen zu 
Naturwissenschaft und Technik von und für Frau-
en. Außerdem findest du eine Menge nützlicher 
Links zum Thema Frauen unter www.frauenweb.at.
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Studienmöglichkeiten

keinem anderen Bildungsweg in diesem Ausmaß 
gegeben. 

Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der Universi-
tät ist der Bereich der Forschung. Forschung und 
Lehre sind an Universitäten untrennbar miteinan-
der verbunden. Dabei kann es natürlich vorkom-
men, dass Lehrende unterschiedlichen Meinungen 
vertreten, da sie zu verschiedenen Forschungser-
gebnissen gekommen sind oder sie verschieden 
interpretieren. Als Studierende/-r wird dir daher 
kritisches, analysierendes Denken beigebracht. 
Links und Informationen zu den Österreichischen 
Universitäten findest du unter 
http://www.portal.ac.at/owa/portal.universitaeten

Fachhochschule (FH)

Charakteristisch für die FHs sind vor allem zwei 
Punkte: Einerseits gibt es an allen FHs Aufnah-
meverfahren, da jeder Studiengang immer nur ein 
fixes Kontingent an Studienplätzen zu vergeben 
hat. Diese Aufnahmeverfahren werden oft mehr-
stufig durchgeführt und beginnen bereits im Früh-
jahr vor Studienbeginn. Daher ist es wichtig sich 
schon rechtzeitig über die jeweiligen Bewerbungs-
verfahren und -fristen zu informieren. 

Die Auswahlverfahren können an den jeweiligen 
Fachhochschulen ganz unterschiedlich aussehen. 
Meistens gibt es ein persönliches Gespräch oder 
einen schriftlichen Test. Es kann aber auch sein, 
dass du bei einem Rollenspiel mitmachen, eine 
Präsentation halten musst oder ähnliches. Infos 
zu den verschiedenen Auswahlverfahren bekommst 
du bei der jeweiligen FH und unter
www.fachhochschulen.ac.at/

Universität

Ein Studium an einer Universität unterscheidet 
sich in vieler Hinsicht vom Schulsystem. Im All-
gemeinen wird auf der Uni mehr Selbstständigkeit 
erwartet und vorausgesetzt. Das bringt viele Vor-
teile und Herausforderungen, so etwa die Möglich-
keit, sich die Zeit selbstständig einzuteilen. Auch 
Selbsteinschätzung spielt eine große Rolle. Wer 
sich gerne neue Herausforderungen schafft und 
diese meistert, wird sich sehr schnell auf einer Uni 
wohl fühlen. 

Auch inhaltlich gibt es tiefgreifende Unterschiede 
zum Schulwesen. Der Begriff Universität kommt 
ursprünglich von „universitas“, was am ehesten 
mit „Allumfassendheit“ übersetzt werden kann. 
An der Uni ist der Name immer noch Programm. 
Ein universitäres Studium bietet eine umfassen-
de, allgemeine Ausbildung. Die jeweiligen Studien 
werden zusammenhängend wahrgenommen und 
auch fächerübergreifend unterrichtet. 

Wichtig ist also, dass eine Universität keine di-
rekte Berufsausbildung ist, sondern breites, in-
terdisziplinäres Wissen vermittelt. Wer sich bei-
spielsweise für ein Jus-Studium entscheidet, wird 
mit Abschluss des Studiums erst mal Jurist/-in 
und kann sich darauf hin, je nach Interesse, auf 
ein Arbeitsfeld spezialisieren. Hier sind die Mög-
lichkeiten vielfältig, mögliche Berufe wären etwa 
Betriebsjurist/-in, Rechtsberater/-in oder auch 
Anwältin/Anwalt oder Richter/-in. 

Diese Möglichkeit der individuellen Spezialisie-
rung und die damit verbundenen Freiheiten sind 
wichtige Eigenschaften der Universitäten und in 
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Studienmöglichkeiten

Pädagogische Hochschule
Auf der „anderen“ Seite des 
Lehrpultes

Die Pädagogischen Hochschulen sind momentan 
eine der beiden Möglichkeiten Lehrerin oder Leh-
rer an einer Schule zu werden. An den Pädagogi-
schen Hochschulen werden Lehrerinnen und Lehrer 
für Volks-, Sonder- und Hauptschulen ausgebildet. 
Spricht dich also einer dieser Berufe an – HIER 
BIST DU RICHTIG!

Dauer der Ausbildung zum 
Bachelor of Education (B.Ed.) !

Grundsätzlich dauert die Ausbildung sechs Seme-
ster mit einem Toleranzsemester. Die Ausbildung 
hat einen sehr „verschulten“ Charakter und gibt 
nicht die großen Freiheiten, wie an den Univer-
sitäten. Kernkompetenz der PHs ist die pädago-
gische- und didaktische Ausbildung. Praktika über 
die drei Jahre hinweg und eine Studieneingangs-
phase runden die Ausbildung ab. 

Die FHs sind durch ein sehr „verschultes“ Studien-
system gekennzeichnet. Es gibt zumeist einen fi-
xen Stundenplan und für alle Lehrveranstaltungen 
eine verpflichtende Anwesenheitsquote, die erfüllt 
werden muss, um positiv benotet zu werden.

Zurzeit gibt es über 240 zugelassene Fachhoch-
schul-Studiengänge an 20 FHs in allen neun Bun-
desländern. Die Studiengänge werden sowohl als 
Vollzeitstudium als auch (in immer größerer An-
zahl) berufsbegleitend angeboten. Studiengebüh-
ren können, müssen aber im Gegensatz zu den Unis 
und Pädagogischen Hochschulen nicht eingehoben 
werden. Derzeit werden jedoch lediglich in Ober- 
österreich, im Burgenland, an der FH Johanneum 
in der Steiermark, sowie vom Bundesministerium 
für Landesverteidigung keine Studiengebühren 
eingehoben. 

Einen Überblick über alle Fachhhochschulen und 
ihre Studienrichtungen bekommst du unter
www.fhr.ac.at

Neben bildungspolitischen Inhalten stehen den 
Studierenden einer FH natürlich auch alle Service-
einrichtungen der ÖH zur Verfügung. Darunter fal-
len beispielsweise die Sozial- und Rechtsberatung, 
sowie die Wohn- und Mietrechtsberatung.

Uni oder FH? Ein Überblick

Universität

wissenschaftliche Berufsvorbildung	
	eher theoretisch, breites Wissen
hohe Selbstorganisation, oft längere 
Studiendauer
meist höhere Studierendenzahl

Fachhochschule

praxisnahe Berufsausbildung		
weniger Theorie, oft spezialisiert
fixer Stundenplan, vorgegebene 
Studiendauer
kleine Jahrgangsgruppen
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Studieneingangsphase  – Was nun!?

Die Studieneingangsphase soll Studierenden dabei 
helfen, herauszufinden ob der Beruf der Pädago-
gin bzw. des Pädagogen auch der richtige Weg ist. 
Zurzeit ist es noch sehr schwer den einmal einge-
schlagenen Weg auch wieder zu verändern, einmal 
Volksschullehrer/-in immer Volksschullehrer/-in. 
Außer du hast die Energie und den Ehrgeiz eine 
weitere Ausbildung zu einem anderen Lehramt zu 
machen. 

Die Studieneingangsphase dient auch dazu, Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich aus falschen Grün-
den für dieses Studium entschlossen haben (Juli 
& August) darauf aufmerksam zu machen, einen 
anderen Weg der tertiären Ausbildung einzuschla-
gen. Ein leider doch ziemlich zahnloses Gebiss 
– aber eine rechtliche Grundlage für weitere und 
komplexere Eingangsphasen!

Über die einzelnen Vorlesungen, Seminare und 
Übungen sowie über die Anwesenheit und die 
einzelnen Prüfungen und Anforderungen, die von 
Standort zu Standort variabel sind, erfährst du 
auf den einzelnen Homepages der PHs mehr! Bei 
Fragen stehen die Sachbearbeiter/-innen für die 
Pädagogischen Hochschulen jederzeit gerne zur 
Verfügung.

Wie geht’s weiter?!

Viel wird momentan darüber gesprochen, wie die 
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Österreich 
zukünftig aussehen soll. Das Projekt „Gemeinsame 
Schule“ erfordert auch Adaptierungen bei der Päd-
agoginnen und Pädagogenausbildung. Hier wird 
sich sicher einiges tun! Von BM Schmied wurde 

ein Expertinnen- und Expertenteam eingesetzt, 
das bis zum Jahr 2010 herausfinden soll, was die 
Lehrerinnen und Lehrer von Morgen brauchen. Ein 
kurzes Interview mit berufstätigen Kolleginnen 
und Kollegen würde es auch tun und es könnte 
bereits gearbeitet werden! 

Kolleg

Ähnlich wie Fachhochschulen sind auch Kollegs 
einer strikten zeitlichen Strukturierung unterwor-
fen. Da sie in der Regel um einiges kürzer dauern 
als Studien an der Universität, bieten sie nach der 
Matura zwar die Möglichkeit zu einem möglichst 
raschen Einstieg ins Berufsleben, schließen jedoch 
nicht mit einem akademischen Grad und der damit 
verbundenen Möglichkeit zur postgradualen Wei-
terbildung ab.

Privatuniversität

In Österreich gibt es relativ wenige Privatuniver-
sitäten, genau genommen sind es zwölf (in Wien, 
Linz, Salzburg, St. Pölten, Seekirchen und Hall). 
Sie unterscheiden sich von staatlichen Univer-
sitäten meistens vor allem durch die Einhebung 
horrender Studiengebühren, die pro Semester in 
der Höhe von 2.000 bis 8.000 Euro zu entrichten 
sind. Daraus ergibt sich jedoch nicht zwangsläufig 
eine bessere Finanzierung dieser Universitäten. 
Den Hauptteil der Kosten trägt auch hier der Staat 
(Länder, Förderungen, Zuschüsse, Stipendien, 
etc.). Einen Überblick über alle Privatunis und ihre 
Studienrichtungen bekommst du unter 
www.akkreditierungsrat.at
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Studienarten

Studienarten

doch meist relativ willkürlich. Es wird wohl einige 
Jahre dauern, bis ein ECTS-Punkt tatsächlich dem 
Arbeitsaufwand von durchschnittlich 25 Stunden 
entspricht, wenn dies überhaupt geschehen wird. 

Bachelorstudium 
(auch Bakkalaureat)
Mindestdauer: sechs Semester

Voraussetzung, um ein Bachelorstudium zu be-
ginnen, ist in den meisten Fällen die Matura, 
Studienberechtigungsprüfung oder eine Berufs-
reifeprüfung. Für einige Studienrichtungen gibt 
es seit 2005 zusätzliche Zugangsbeschränkungen. 
Welche Studienrichtungen betroffen sind und mit 
welchen Zugangsbeschränkungen du zu rechnen 
hast findest du im nächsten Kapitel dieser Bro-
schüre. Eigentlich müssen  Bachelorstudien einen 
einheitlichen Aufwand von 180 ECTS-Punkten (30 
pro Semester) aufweisen. Es gibt aber ein paar we-
nige Bachelorstudien, die einen höheren Aufwand 
haben, so z.B. auf der Montanuni Leoben, wo das 
Bachelorstudium sieben Semester dauert und 210 
ECTS-Punkte hat.

Masterstudium
Mindestdauer: vier Semester 

Voraussetzung, um ein Master- oder auch Magi-
sterstudium zu beginnen, ist ein abgeschlossenes 
Bachelorstudium. Bachelor und Masterstudium ge-
meinsam entsprechen ein wenig mehr als einem 
gesamten Diplomstudium. Durch die Teilung der 
bisherigen Diplomstudien kannst du zwar deine 
Studienschwerpunkte detaillierter setzen, aller-
dings hast du dabei nicht mehr so viele Wahl-
freiheiten wie im alten System. Außerdem ist zu 

Bologna,
hoch gepriesene europäische
Standardisierung oder Flop?

1999 beschlossen die europäischen 
Bildungsminister/-innen in der soge-
nannten Bolognaerklärung die „Harmo-
nisierung der europäischen Hochschulsy-
steme“. Sinn und Zweck dieser Erklärung 
ist es, ein einheitliches System innerhalb 
der EU zu schaffen, welches Studien in 
unterschiedlichen europäischen Staaten 
vergleichbarer machen soll und so den 
Studierenden den innereuropäischen 
Wechsel der Uni erleichtert.

Dazu gehört neben einer Reihe weiterer Maßnah-
men der Wechsel zum dreistufigen Studiensystem 
(Bachelor-Master-PhD) und die Einführung des 
„European Credit Transfer System“ (ECTS) als Er-
satz für die bisher verwendeten Semesterwochen-
stunden. 

Seit Einführung des Universitätsgesetzes 2002, 
wurde in Österreich auf das Bachelor-Mastersystem 
umgestellt. Gleichzeitig wurde mit der Einführung 
der ECTS-Punkte begonnen. Diese sollen den re-
alen Arbeitsaufwand der Studierenden widerspie-
geln und sich nicht nur auf die Kontaktzeiten 
beschränken, während Semesterwochenstunden 
eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten pro Wo-
che bezeichnen. Das bedeutet, dass eigentlich gar 
nicht zwischen Semesterwochenstunden und ECTS-
Punkten herumgerechnet werden dürfte, sondern 
mittels Evaluierung die reale Arbeitsbelastung der 
Studierenden „gemessen“ werden sollte. Gegen-
wärtig erfolgt die Vergabe von ECTS-Punkten je-
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Berufsschullehrer/-in andererseits kann an zahl-
reichen Unis die Ausbildung zum/r Lehrer/-in in 
höheren Schulen absolviert werden. Wenn du dich 
für letzteres entschieden hast, solltest du beach-
ten, dass die meisten Lehramtsstudien kombinati-
ons-pflichtig sind. 

Individuelles Studium

Das individuelle Studium bietet Dir die Möglichkeit 
einen eigenen Studienplan - mit Lehrveranstaltun-
gen verschiedenster Studienrichtungen und Uni-
versitäten - zu entwickeln. Im Qualifikationsprofil 
musst du beschreiben, welche Anforderungen des 
Arbeitsmarktes dein Studium erfüllt. Damit es 
nicht allzu einfach wird, muss der fertig gestell-
te Studienplan samt Qualifikationsprofil von der 
zuständigen Stelle an der Universität (z.B. Referat 
für Studienzulassung, Studiendekanat) genehmigt 
werden. 

befürchten, dass in Zukunft auch für die Magi-
sterstudien strenge Zugangsbeschränkungen ein-
geführt werden. Dementsprechend könnte es in 
Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein mit ei-
nem abgeschlossenen Bachelor automatisch zum 
Masterstudium berechtigt zu sein. 

Diplomstudium
Mindestdauer: acht bis zehn Semster (je nach 
Studienrichtung)

Diplomstudien haben zwei oder drei Studienab-
schnitte. Sofern bereits auf Bachelorstudien um-
gestellt wurde, kann dieses Diplomstudium nur in-
nerhalb festgelegter Fristen beendet, jedoch nicht 
neu begonnen werden. Falls du dich für eine Studi-
enrichtung interessierst, die noch als Diplomstudi-
um angeboten wird, solltest du dich auf jeden Fall 
informieren, ob und wann du mit der Einführung 
des Bachelors rechnen kannst. Deine Studienver-
tretung ist hier die wichtigste Ansprechstelle. So-
fern du vom Diplom- in ein Bachelorstudium der-
selben Studienrichtung wechselst, hat dies keinen 
Einfluss auf deine Beihilfen. 

Doktoratsstudium

Sowohl nach dem Abschluss eines Diplomstudi-
ums, als auch nach dem Master(Magister)studium 
besteht die Möglichkeit eines Doktoratsstudiums.

Lehramt

Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, sich 
zur Lehrerin bzw. zum Lehrer ausbilden zu lassen. 
Einerseits bieten die Pädagogischen Hochschu-
len die Ausbildung zum/r Volks- Haupt-, Sonder-, 
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Eignungs-, Zusatz- und 
Ergänzungsprüfungen

eine dieser Prüfungen brauchst, hängt ganz von 
deinem vorangegangenen Bildungsweg ab.

Beispiel Latein: Für einige Studien ist eine abge-
legte Lateinprüfung Vorraussetzung. Wenn du al-
lerdings in der Schule ausreichend Latein gehabt 
hast, musst du in Latein keine Zusatzprüfung mehr 
machen. Hattest du allerdings kein Latein in der 
Schule und interessierst dich für eine Studienrich-
tung, bei der Latein Voraussetzung ist, kannst du 
dein Studium dennoch beginnen. Du hast dann 
die Möglichkeit, die erforderliche Prüfung während 
des Studiums nachzuholen. 

Zugangsbeschränkungen

Zugangsbeschränkungen sind leider mitt-
lerweile ein großes Hindernis für viele, 
das Wunschstudium beginnen zu können. 
Bei Zugangsbeschränkungen handelt es 
sich um Voraussetzungen, ein Studium 
überhaupt beginnen zu können. Bis 2005 
war es in Österreich möglich (Ausnah-
me: künstlerische Studien und Sport-
wissenschaften), mit einer Matura jedes 
gewünschte Studium zu beginnen. Nun 
können in sechs Fächern zusätzliche Prü-
fungen vorgeschrieben und eine Höchst-
zahl an „Studienplätzen“ festgelegt
werden.

Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft tritt strikt gegen jegliche Maß-
nahmen der Abschaffung des offenen und freien 
Hochschulzugangs auf und kämpft auch weiterhin 
dagegen an.

In Österreich gibt es nach wie vor in den 
meisten Fächern den freien Zugang zum 
Studium. Das bedeutet, dass jeder und 
jede das Recht hat, mit abgelegter Matu-
ra jedes beliebige Fach zu studieren. Seit 
2005 sind einige Fächer von Zugangsbe-
schränkungen betroffen. Aber auch da-
vor war in manchen Fächern bereits eine 
„Eignungsprüfung“ nötig.

Eignungsprüfungen

Vor allem bei künstlerischen Studien, aber auch 
bei Sportwissenschaft und an der Pädagogischen 
Hochschule, wird vor der Zulassung deine „Eig-
nung“ geprüft. Das heißt, du musst zum Beispiel 
bei Kunststudien Werke von dir vorlegen, um die 
Aufnahme ins Studium zu schaffen. Beim Studi-
um der Sportwissenschaften musst du bestimmte 
sportliche Tätigkeiten in vorgegebenen Zeiten und 
Höhen schaffen, um so deine körperliche Eignung 
unter Beweis zu stellen.

Zusatz- und 
Ergänzungsprüfungen

Ergänzungsprüfungen sind Prüfungen, die auch 
nach Beginn des Studiums innerhalb einer be-
stimmten Frist (im 1.Abschnitt) abgelegt werden 
können. Berühmtes Beispiel: Latein für Medizin 
bzw. Rechtswissenschaften. 

Zusatzprüfungen, wie z.B Biologie für das Medizin-
studium, Darstellende Geometrie für Architektur 
etc.  müssen oft schon vor Beginn des Studiums 
absolviert werden. Auch hier gibt es allerdings Fri-
sten, die es einzuhalten gilt. Ob du für ein Fach 
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lichem Fehlen staatlicher Unterstützung müssen 
sie auch noch (meist) Studiengebühren zahlen. 
Studierenden mit Behinderung wird ebenso durch 
oft fehlende Infrastruktur ein Studium nahezu un-
möglich gemacht. Und auch sonstige Kosten, z.B. 
für Bücher,  Kopieren, Semesterticket etc. machen 
vielen Studierenden das Leben schwer. 

Schon alleine der Schritt, überhaupt auf eine 
Universität zu gehen, fällt gerade Kindern aus bil-
dungsfernen bzw. sozial benachteiligten Schichten 
schwerer als Studierenden, deren Eltern schon eine 
Universität besucht haben.

Die derzeitigen „klassischen Zugangsbe-
schränkungen“ der Studienrichtungen 
im Detail: 

Zugangsbeschränkung
Human- und Zahnmedizin

Um auf den Medizinischen Universitäten Wien, 
Innsbruck oder Graz zugelassen zu werden, muss 
während der ersten drei Februarwochen eine An-
meldung unter http://www.eignungstest-medizin.
at erfolgen. Das weitere Aufnahmeprozedere für 
Graz wird dann unabhängig von Wien und Inns-
bruck weitergeführt. In diesen zwei Städten muss 
der so genannte EMS Test (Eignungstest für das 
Medizinstudium) absolviert werden. 

Die besten 740 (660 Human-/80 Zahnmedizin) 
in Wien bzw. 400 (360/40) in Innsbruck können 
dann das Studium beginnen. Dieser Test soll deine 
Fähigkeit, ein Medizinstudium zu bewältigen, ab-
prüfen und enthält laut den Medizinunis keinerlei 
Faktenfragen. Das Prozedere läuft wie folgt ab:

Welche Studienrichtungen sind 
davon betroffen?
(Stand: Jänner 2009)

Derzeit sind in folgenden sechs Studienrichtun-
gen Zugangsbeschränkungen möglich (ob diese 
tatsächlich eingeführt werden, entscheiden die 
Universitäten autonom):

Humanmedizin
Zahnmedizin
Tiermedizin
Psychologie
Betriebswirtschaft
Publizistik und Kommunikationswissen-
schaften

Wie genau sehen diese 
Beschränkungen aus?

Die Möglichkeiten, Studien zu beschränken, sind 
sehr vielfältig und reichen von Aufnahmetests vor 
dem Studium bis zur Selektion während der Studi-
enanfangsphase. Zusätzlich gibt es auch viele ver-
steckte Möglichkeiten, Studierende an einem Stu-
dium zu hindern. Vor allem Knock-out Prüfungen 
mit extrem hohen Durchfallsquoten sind in vielen
Studienrichtungen keine Seltenheit. Die Selektion 
findet vor allem in der so genannten Studienein-
gangsphase bzw. im ersten Abschnitt statt. 

Sonstige Zugangsbeschränkungen bzw. -erschwer-
nisse, die auch nicht unerwähnt bleiben dürfen: 
Ausländische Studierende haben mit vielen bü-
rokratischen und finanziellen Hürden einen er-
schwerten Zugang zum Studium. Denn neben jeg-
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Motivationsschreiben verfassen, in dem du deinen 
Studienwunsch rechtfertigst und plausibel machst. 
Es wird auch auf Kenntnisse in Deutsch, Biologie, 
Physik und Chemie und auf bestehende Vorerfah-
rungen großer Wert gelegt. Alle Studienbewerber/ 
-innen müssen sich einem Eignungstest und einem 
persönlichen Auswahlgespräch unterziehen. 

Folgende Platzzahlen werden für die Studien ver-
fügbar sein:

Veterinärmedizin 187,
Bakk. Pferdewissenschaften 50,
Bakk. Biomedizin und Biotechnologie 30,
Mag. Biomedizin und Biotechnologie 16

Nähere Informationen unter:
 http://www.vu-wien.ac.at/lehre

Zugangsbeschränkung 
Psychologie Wien

In den ersten zwei Studienwochen wird die frü-
her unter dem Namen Ringvorlesung bekannte 
Lehrveranstaltung „Psychologie als Wissenschaft“ 
von verschiedenen ProfessorInnen als Blocklehr-
veranstaltung abgehalten. Diese soll einen ersten 
Einblick in die Thematiken des Psychologiestu-
diums geben. Die zwei Prüfungen über den Stoff 
dieser Vorlesung finden etwa 14 Tage später statt. 
Aufgrund der Ergebnisse werden die Besten 480 
Wintersemester bzw. 120 im Sommersemester für 
Lehrveranstaltungen der Psychologie zugelassen. 
Nähere Informationen unter: 
www.univie.ac.at/spl-psychologie/index.html

Internetvoranmeldung: vom 1.-23. Februar 2009 
mit Angabe von Studienrichtung und Studienort 
(nur ein Ort wählbar). Eine nachträgliche
Anmeldung ist nicht zulässig.

Persönliche Anmeldung vor Ort: Du bekommst eine 
Einladung, dich zwischen dem 12.-20. März per-
sönlich am Studienort deiner Wahl vorzustellen. 
Dort bekommst du eine umfassende Informations-
broschüre über Testvorbereitung und Testablauf.

Eignungstest: Dieser findet Anfang Juli 2009 von 
8 - 17 Uhr am jeweiligen Studienort statt. 
Das Ergebnis wird voraussichtlich Anfang August 
2009 veröffentlicht. Die Studienbewerber/-innen 
müssen binnen 20 Tagen den Studienplatz bestätigen.

An der Medizinischen Universität Graz wird nach 
der Voranmeldung per Mail ein etwas anderer Weg 
gewählt. Bis zum 30. April 2009 hast du Zeit, ein 
Motivationsschreiben zu verfassen, in dem Gründe 
für das Studium, bisherige Erfahrungen, berufliche 
Zukunftspläne etc. enthalten sein müssen. Danach 
findet ein Test statt, der im Wesentlichen das 
schulische Vorwissen der Bewerber/-innen aus den 
Bereichen der Biologie, Chemie, Physik und Mathe-
matik überprüfen soll. Nähere Informationen bzw. 
Lernunterlagen dazu findest du unter: 
www.meduni-graz.at/stpa/auswahlverfahren.html

Zugangsbeschränkung
Veterinärmedizin Wien

Zum Studium der Veterinärmedizin musst du dich 
ebenfalls im Internet voranmelden. Anschließend 
findet eine persönliche Anmeldung statt. Zusätz-
lich zu allen offiziellen Unterlagen musst du ein 
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Zugangsbeschränkung Betriebs- 
wirtschaft bzw. ähnliche Fächer 
an der WU Wien

Die Zulassungsprüfung an der WU Wien ist keine 
Prüfung im üblichen Sinn, sondern setzt sich aus 
insgesamt fünf Prüfungen der Studieneingangs-
phase, den so genannten Teilprüfungen, zusam-
men. Diese müssen innerhalb der ersten beiden 
Semester des Studiums absolviert werden.

Es handelt sich dabei um die Fachprüfung Grund-
lagen der Volkswirtschaftslehre unter Berücksich-
tigung mathematischer Methoden sowie vier der 
folgenden sechs Lehrveranstaltungen:

Buchhaltung und Bilanzierung I
Marketing I
Personal/Führung/Organisation I
Einführung in betriebliche Informations-
systeme 
Europäisches und öffentliches Wirtschafts-
recht I
Wirtschaftskommunikation I.

Wurden nach zwei Semestern noch nicht alle Teil-
prüfungen positiv absolviert und wurde somit die 
Zulassungsprüfung beim ersten Antritt nicht be-
standen,  nehmen die Studierenden am Ende des 
nächsten Semesters wieder an der Zulassungsprü-
fung teil. Bis dahin können sie die restlichen Teil-
prüfungen ablegen. Weitere Lehrveranstaltungen 
des Studiums können jedoch noch nicht besucht 
werden. Nähere Infos dazu unter: 
www.wu-wien.ac.at/lehre

Trotzdem!!

Es sollte sich niemand von Zugangbe-
schränkungen einschüchtern oder von 
ihnen an einem Wunschstudium hindern 
lassen. Denn dann wäre das Ziel der Be-
schränkungen erreicht! Wenn du genauere 
Informationen brauchst, wende dich je-
derzeit an uns: studienberatung@oeh.ac.at
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Studiengebühren 
(Stand: Jänner 2009)

Studiengebühren

In der Sitzung des Nationalrates vom 
24. September 2008 wurde der Studi-
enbeitrag für nachstehende Personen 
abgeschafft. Die Änderungen treten mit 
1. Jänner 2009 in Kraft und gelten so-
mit ab dem Sommersemester 2009.  
  
Keinen Studienbeitrag zahlen Studierende an 
österreichischen Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen, die 

Österreichische Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger, 
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, 
Personen, denen aufgrund völkerrechtlichen 
Vertrages dieselben Rechte für den Berufs-
zugang zu gewähren sind wie Inländerinnen 
und Inländer oder
Flüchtlinge gemäß der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge sind,

unter der Voraussetzung, dass sie die vorgese-
hene Studienzeit pro Studienabschnitt um nicht 
mehr als zwei Semester überschreiten. Dies gilt 
für alle Studierende, unabhängig von ihrem Alter.   
Konventionsflüchtlingen ist somit nicht mehr 
generell der Studienbeitrag zu erlassen, sondern 
nur solange sie in Regelstudiendauer plus zwei 
Toleranzsemester je Studienabschnitt studieren.  
  
Für ausländische Studierende gilt, dass 
sie weiterhin Studienbeiträge zahlen müs-
sen. Es ist jedoch nur der einfache Studi-
enbeitrag (363,36 Euro) zu entrichten.  
  
Es wird neue Erlassgründe für die Zahlung der Stu-
dienbeiträge geben: 

Der Studienbeitrag ist zu erlassen, wenn du zwar die 
oben genannte Studienzeit überschritten hast, aber

nachweislich mehr als zwei Monate durch 
Krankheit oder Schwangerschaft am Studium 
gehindert warst oder du dich überwiegend der 
Betreuung von Kindern (bis zum vollendeten 
siebenten Lebensjahr oder einem allfälligen 
späteren Schuleintritt) gewidmet hast.

im Kalenderjahr vor dem jeweiligen Se-
mesterbeginn  erwerbstätig warst und ein 
Jahreseinkommen von zumindest 4.886,14 
Euro oder mehr erzielt hast (dieser Betrag 
wird jährlich angepasst und entspricht dem 
höchstmöglichen Jahreseinkommen bei ge-
ringfügiger Beschäftigung)

Beispiel: Wurde im Kalenderjahr 2008 
ein Einkommen von 5000 Euro er-
zielt, so bist du für das Sommerseme-
ster 2009 und Wintersemester 2009/10 
jedenfalls vom Studienbeitrag befreit.  

wenn eine Behinderung mit mindestens 50% 
festgestellt wurde.

du den Präsenz- oder Zivildienst absolvieren 
musst, wenn dafür mehr als zwei Monate pro 
Semester verwendet werden. Eine Berück-
sichtigung ist nur dann möglich, wenn der 
Präsenz- oder Zivildienst in dem betreffenden 
Studienabschnitt des Diplomstudiums oder 
des Bachelor-, Master- oder Doktorratsstu-
diums absolviert wurde. Wurde der Präsenz- 
oder Zivildienst in einem bereits abgeschlos-
senen Studienabschnitt oder Bachelor- bzw. 
Master-Studium absolviert, so
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Fristen

bleibt er unberücksichtigt.

Wenn du ein Studium abgeschlossen hast und 
ein neues Studium beginnst, fängt die Semester-   
zählung übrigens von vorne an.

Achtung: 
Auf den meisten FHs müssen weiterhin 
Studiengebühren bezahlt werden!!

Fristen

Für dein Studium musst du unterschied-
liche Fristen beachten.

Da sich diese jedes Semester etwas ändern, ist es 
sinnvoll, die jeweils aktuellen Fristen auf 
www.bmbwk.gv.at/universitaeten/studieren nach-
zulesen.

Beachte bitte, dass du dich an einigen Hoch-
schulen schon früher anmelden musst um am 
Zulassungsverfahren teilnehmen zu können. An 
öffentlichen Unis beginnt das Wintersemester mit 
Anfang Oktober, das Sommersemester mit Anfang 
März. Die allgemeine Nachfrist zur Zulassung en-
det im Wintersemester am 30. November und im 
Sommersemester am 30. April. Die Fristen für die 
allgemeine Zulassung sind von Uni zu Uni ver-
schieden.
Du kannst sie unter dem obigen Link oder auf der 
Homepage deiner Hochschule nachlesen.
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Zulassung zum 
Studium

Zulassung zum Studium

Inskription

Die Inskription, also das Einschreiben an der Uni-
versität, funktioniert meist über automatisierte 
Zulassungssysteme. Diese funktionieren an allen 
Universitäten, mit kleinen Unterschieden, im We-
sentlichen ist der Ablauf aber so:

Vorerfassung der persönlichen Daten über die 
Homepage der Universität. Ab diesem Zeit-
punkt hast du einen persönlichen Account.
 
Sofern du Studiengebühren zahlen musst, 
bekommst du von deiner Universtät einen 
Zahlschein zugesendet. Ansonsten musst du 
nur den ÖH-Beitrag bezahlen. 

Zum Schluss musst du dich auf den Weg ma-
chen: Dokumente in die Studien- und Prü-
fungsabteilung bringen und deine Studien-
richtungswahl bekannt geben.

Für die Zulassung zum Studium 
brauchst du folgende Dokumente:

Reifezeugnis bzw. Studienberechtigungsprü-
fung oder Berufsreifeprüfung (für manche 
künstlerischen Studienrichtungen nicht er-
forderlich)

Reisepass oder Staatsbürgerschaftsnachweis 
in Verbindung mit einem amtlichen Licht-
bildausweis

Versicherungsnachweis (e-card)

falls erforderlich Nachweis der besonderen 
Eignung (z.B. Aufnahmeprüfung für künstle-
rische Studienrichtungen)
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Inskriptionsberatung - 
Erstsemestrigenberatung

Du hast noch Fragen zur Anmeldung für 
dein Studium? Du hast die ersten Schritte 
der Anmeldung zum Studium erfolgreich 
hinter dich gebracht und trotzdem noch 
Fragen? Du checkst den Studienplan noch 
nicht ganz? Keine Panik, es ging und geht 
meist allen so.

In den letzten Wochen vor Semesterbeginn bietet 
die Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft-
schaft der Universität deiner Wahl dafür die so 
genannte Inskriptionsberatung an. Diese hat den 
Sinn, dir einerseits bei konkreten Fragen zur In-
skription und andererseits bei studieninhaltlichen 
Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn 
es von deiner Studienrichtung ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis oder einen Studienleitfaden 
gibt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du 
diese bei der Inskriptionsberatung erhältst. 

Beraten wirst du von meist höhersemestrigen 
Studierenden deines Fachbereichs. Bei dieser 
Gelegenheit lernst du auch deine zukünftigen 
Studienvertreter/-innen kennen, bei denen du 
auch den Termin für das Erstsemestrigentutorium 
in Erfahrung bringen kannst. Wann und wo die In-
skriptionsberatung stattfindet, wissen die jeweils 
zuständigen Stellen der ÖH (siehe Kontakte).

Erstsemestrigentutorium

Hast du erfolgreich inskribiert und bist nun  Stu-
dentin oder Student? Dennoch stellen sich täg-
lich neue Fragen und der Eintritt in einen neuen       

Lebensabschnitt kann schnell zu Verwirrung füh-
ren. Und überall neue Leute… 

Um dir dabei zu helfen, bietet die ÖH Erstsemestri-
gentutorien an. Hier hast du die Gelegenheit in 
entspannter Atmosphäre andere Studienanfänger/ 
-innen kennen zu lernen oder weitere Tipps zu dei-
nem Studium zu erhalten. Es sind zu Beginn sehr 
grundlegende und wichtige Fragen zu klären, die 
dir ein Semester später wahrscheinlich als völlig 
banal erscheinen werden. Ebenso macht das Stu-
dium gemeinsam viel  mehr Spaß, und das Erstse-
mestrigentutorium bietet  oft die erste Möglich-
keit, dies auszukosten.

Einige Beispiele:

Wo findest du die Studienvertretung?

Was bedeutet c.t. im Vorlesungsverzeichnis?

Warum reden alle von einem KoVo?

Sind alle Bücher, die du für dein Studium be-
nötigen wirst, auch neu zu kaufen oder gibt 
es die Möglichkeit, Bücherbörsen zu nutzen?

Und wenn wir schon von Börsen reden, was 
kann und will die Mitschriftenbörse?

Erstsemestrigentutorien gibt es grundsätzlich für 
jede Studienrichtung. Finanziert werden diese 
Tutorien über das unabhängige Tutoriumsprojekt.
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Studienvertretung

- Was ist die StV?

Die Studienvertretung/Fachschaft/Institutsgrup-
pe, oft auch nur StV genannt, sind Studierende 
deines Fachbereichs, deine unmittelbare Interes-
sensvertretung des Institutes und eine der vier 
Ebenen der Österreichischen Hochschülerinnen- 
und Hochschülerschaft. Die StV besteht aus drei 
bis fünf direkt gewählten Personen und vielen frei-
willigen Mitarbeiter/-innen. Alle zwei Jahre finden 
die ÖH-Wahlen statt, bei denen du deine Interes-
senvertretung wählen kannst und auch solltest. Du 
findest eine Liste aller StVen auf www.oeh.ac.at

- Was tut die StV für dich?

Die Studienvertretung ist deine erste Anlaufstelle 
bei allen Fragen, die dein Studium betreffen. Du 
möchtest dich über den Inhalt deines Studiums 
genauer informieren? Du willst das kommentier-
te Vorlesungsverzeichnis (auch KoVo genannt) 
erwerben, das manche StVen vor Semesterbeginn 
herausgeben? Du hast Probleme mit dem Studi-
enplan? Oder mit den elektronischen Anmeldesy-
stemen? Du checkst noch einige Details im Vor-
lesungsverzeichnis nicht? Willst dich allgemein 
über das Klima an den Instituten erkundigen? Du 
hast Probleme mit Dozent/-innen oder Professor/     
-innen? Oder du möchtest selbst für andere  Stu-
dierende tätig werden? In diesen und anderen Fäl-
len kontaktiere deine StV.

- Was macht die StV sonst noch?

Um dir in deinem Studium helfen zu können, tun 
die StVs auch Dinge, die du vielleicht nicht immer 
sofort bemerkst: So zum Beispiel setzen sich die 
Studienvertreter/-innen in verschiedenen univer-
sitären Gremien für die Studierenden ein, zum Bei-
spiel wenn es um Studienpläne oder Berufungen 
für neue Professor/-innen geht. Ob und wie gut 
studentische Mitsprache funktioniert wird, hängt 
auch von Dir ab. Denn nur eine Studienvertretung, 
die viele Studierende (ÖH-Wahl(hingehen nicht 
vergessen)) hinter sich hat, kann auch mit ent-
sprechendem Gewicht in Verhandlungen an der 
Universität gehen und mehr für Dich rausholen.

Aber auch verschiedenste Freizeit-Events und kul-
turelle Veranstaltungen werden unterstützt oder 
organisiert, erkundige dich also bei deiner StV 
was angeboten wird oder ob sie dich unterstützen 
kann wenn du selbst etwas planst! 

Studien- und MaturantInnen-
beratung der ÖH

Die Studien- und MaturantInnenberatung der ÖH, 
deren Produkt du als Studienleitfaden gerade in 
den Händen hältst, steht dir während des Seme-
sters und auch außerhalb beratend zur Seite. Im 
Semester gibt  es an jedem Vorlesungstag der 
Wiener Universitäten Büroberatung, die aktuellen 
Zeiten findest du auf unserer Homepage: 
http://www.oeh.ac.at/studienberatung

Natürlich kannst du uns auch unter
01/310 888 - 24 anrufen oder eine E-Mail an 
studienberatung@oeh.ac.at schreiben.



26

Organisation

Vom Stunden- zum Studienplan
Erklärung der wichtigsten Begriffe

Studienplan

Im Studienplan, auch Curriculum genannt, findest 
du neben einer allgemeinen Beschreibung des Stu-
diums auch, welche Qualifikationen und Interes-
sen du für das gewählte Studium mitbringen und 
welche Qualifikationen du nach Abschluss des Stu-
diums erworben haben solltest. Er wird von einer 
Studienkommission (je nach Uni unterschiedlich) 
erstellt, und enthält meistens auch eine Empfeh-
lung in welcher Reihenfolge die Lehrveranstaltun-
gen absolviert werden sollten. 

An diese Empfehlung bist du meistens nicht ge-
bunden, aber besonders bei Lehrveranstaltungen 
die aufeinander aufbauen (zB „Einführung in die 
XY“, „XY I“ und „XY II“) ist es sinnvoll, die emp-
fohlene Reihenfolge einzuhalten. Bei manchen 
Studien kann es aber auch  Prüfungsketten geben, 
d.h. ohne ein positives Zeugnis in „XY I“ darfst du 
„XY II“ noch nicht machen.

Lehrveranstaltungen

Man unterscheidet allgemein drei Typen von 
Lehrveranstaltungen: Pflichtlehrveranstaltungen, 
Wahlfächer und freie Wahlfächer. Wie bereits der 
Name vermuten lässt, musst du sämtliche Pflicht - 
LVen absolvieren, um dein Studium abzuschließen. 
Mit den Wahlfächern kannst du im Studium einen 
individuellen Schwerpunkt setzen, indem  du aus 
dem sogenannten Wahlfach-Katalog deine Favori-
ten aus den vorgegebenen Fächern auswählst. 

Die freien Wahlfächer ermöglichen es, unterschied-

lichste Lehrveranstaltungen an jeder österreichi-
schen Universität zu belegen. Oft wird dir empfoh-
len, diese im Rahmen eines Moduls zu absolvieren. 
Nähere Informationen dazu findest du auf der Ho-
mepage deiner Universität. In deinem Studienplan 
findest du eine Vorgabe, wie viele Stunden du von 
welchem Typ machen musst.

Vorlesungsverzeichnis

Das Vorlesungsverzeichnis erscheint jedes Seme-
ster neu. Du findest es auf der Homepage deiner 
Uni. Einzelne Institute bzw. Studienvertretungen 
bieten dieses in gedruckter Form an, meistens ist 
es dann ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
(KoVo). Neben den Fakten findest du weitere nütz-
liche Informationen über Inhalt, Lernmaterialien 
und Prüfungsmodalitäten. Im Vorlesungsverzeich-
nis findest du alle Lehrveranstaltungen, die im ak-
tuellen Semester abgehalten werden. Es ist nach 
Studienrichtungen geordnet. 

Die Informationen können sich öfter ändern, du 
bekommst  die „wirklich richtigen“ Informationen, 
auf die du dich verlassen kannst, in der Vorbe-
sprechung. Dies ist meistens die erste Einheit im 
Semester, der Termin sollte aber auch im Vorle-
sungsverzeichnis niedergeschrieben worden sein.

Hier ein Beispiel aus dem Vorlesungsverzeichnis:

070220 VO Einführung in das Studium der Ge-
schichte Studienprogrammleitung Geschichte 2 
SWS, 3 ECTS-Punkte
N.N.
ab 8.3.2007 Do 11:00-13:00 Hs. 41 HG
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Online-Anmeldung von 24. Februar 2007 bis 3. 
März 2007: http://geschichte.bach.univie.ac.at/

Die Vorlesung findet also ein Semester lang jeden 
Donnerstag von 11.00-13.00 Uhr im Hörsaal 41 im 
Hauptgebäude statt.

Es steht noch nicht fest, wer sie abhalten wird. 
Eine Anmeldung ist allerdings schon möglich. Au-
ßerdem ist die Lehrveranstaltung zwei Semester-
wochenstunden und 3 ECTS-Credits „wert“, diese 
sind für den Studienerfolgsnachweis wichtig (sie-
he auch Förderungen und Beihilfen).

Spezialisierung

Viele Lehrveranstaltungen werden von verschiede-
nen Professor/-innen mit unterschiedlichen
Schwerpunkten abgehalten. 

Hier ein Beispiel: Prof. Bauer bietet eine Lehrver-
anstaltung zur Einführung in Geschichte an und 
setzt dabei einen Schwerpunkt auf die griechische 
Antike. Prof. Müller hält auch eine Einführungsvor-
lesung zur Geschichte, spezialisiert sich allerdings 
auf den zweiten Weltkrieg.

Egal welche der beiden Vorlesungen du besuchst, 
solange du sie positiv absolvierst, gilt diese als 
„Einführung in die Geschichte“-Prüfung.

Stundenplan

Zu Beginn deines Studiums wirst du in gewissen 
Studienrichtungen in Gruppen eingeteilt, dein wei-
terer Stundenplan richtet sich danach. In allen an-
deren Studienrichtungen musst du dir deinen Stun-

denplan jedes Semester selbst zusammenstellen. 
Natürlich unter Beachtung deines Studienplans. 
Dabei wählst du aus dem Vorlesungsverzeichnis 
jene Lehrveranstaltungen aus, die dir zeitlich und 
inhaltlich am angenehmsten erscheinen.

Wie im obigen Beispiel: Steht in deinem Studien-
plan, dass du die Einführung in Geschichte ma-
chen solltest, musst du eine der genannten Lehr-
veranstaltungen besuchen.

Ein zweites Beispiel: Eine Laborübung findet an 
drei Wochentagen statt. Du kannst selbst wählen, 
an welchem Tag du sie absolvieren willst.

Ebenfalls solltest du darauf achten, ob du gewisse 
Lehrveranstaltungen als Voraussetzung für Lehr-
veranstaltungen in kommenden  Semestern benö-
tigst. Im ersten Semester ist es oft hilfreich die 
Erstsemestrigenberatung der Studienvertretung zu 
Rate zu ziehen, vor allem wenn du dir nicht sicher 
bist, welche Lehrveranstaltungen für dich wichtig 
sind.

Anwesenheitspflicht

Abgesehen von Vorlesungen (mit einer großen 
Prüfung über den ganzen Stoff des Semesters am 
Ende desselbigen) haben universitäre Lehrveran-
staltungstypen oft immanenten Prüfungscharak-
ter, das bedeutet neben einer Anwesenheitspflicht 
auch die Miteinberechnung der Mitarbeit in die 
endgültige Note der Lehrveranstaltung. Die zu 
leistende Mitarbeit kann völlig unterschiedlich 
ausfallen. Es können wöchentliche Hausaufgaben 
sein, die du abgeben musst, eine Seminararbeit, 
eine Präsentation, mehrere kleinere Tests, oder 
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Kombinationen sind möglich. Für diese Lehrver-
anstaltungen musst du dich meist anmelden. In 
vielen Fällen ist dies bereits online auf der Seite 
der Universität oder des jeweiligen Instituts mög-
lich, sonst erfolgt  die Anmeldung auf einer Liste. 
Nähere Informationen findest du im Vorlesungs-
verzeichnis. 

Da in manchen Studienrichtungen zum Teil ein 
enormer Andrang auf einzelne Lehrveranstaltun-
gen besteht, ist es wichtig, sich möglichst rasch 
anzumelden. So kann es auch vorkommen, dass 
der Server auf Grund zu vieler Zugriffe ausfällt, 
oder eine Lehrveranstaltung nach fünf Minuten 
ausgebucht ist.

Zeugnisse

Hast du eine Lehrveranstaltung absolviert, erhältst 
du ein Zeugnis (oft auch als „Schein“ bezeichnet) 
(bzw. an manchen Universitäten ein Sammelzeug-
nis, in dem sämtliche Leistungen des jeweiligen 
Semesters festgehalten werden). Darauf findest 
du unter anderem deine Note und die absolvierten 
Semesterwochenstunden bzw. ECTS-Punkte. Oft 
kannst du deinen aktuellen Zeugnisstand auf der 
Homepage deiner Uni nachlesen.

Zeugnisse in gedruckter Form werden entweder per 
Post zugesandt, oder diese können im Sekretariat 
deines Instituts oder deiner Uni abgeholt werden. 
Wenn du Fragen zu den Regelungen auf deiner Uni 
hast, kannst du dich an die Universitätsvertretung 
der betreffenden Uni wenden (Links dazu findest 
du am Ende dieser Broschüre).

Anrechnung

Es kann sein, dass du den Inhalt einer Lehrver-
anstaltung schon an anderer Stelle gelernt hast, 
z.B. in einer BHS, in einer anderen Studienrich-
tung oder während einem  Auslandssemester. In 
so einem Fall musst du nicht alles noch einmal 
durchkauen. Stattdessen suchst du die Studien-
programmleitung auf, mit dem Nachweis darüber 
was du schon gemacht hast, um es dir anrechnen 
zu lassen. Eine Anrechnung zählt dann genau so, 
als ob du die entsprechende Lehrveranstaltung be-
standen hast. Allerdings erfolgt die Anrechnung in 
vielen Bereichen nach der individuellen Entschei-
dung der Studienprogrammleitung, es gibt also oft 
keine Garantie, dass es funktioniert.
ACHTUNG: Zeugnisse und deren Punkte, die du 
durch Anrechnung bekommen hast, gelten nicht 
als Leistungsnachweis für die Familienbeihilfe 
oder die Studienbeihilfe.
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Studieren im Ausland

Studieren im Ausland

Für all jene, die ihr Studium gleich nach 
der Matura im Ausland beginnen wollen, 
ein wichtiger Hinweis: Seit 2008 gibt es 
erstmals Stipendien, welche es unterstüt-
zen das gesamte Studium im Ausland zu 
absolvieren. Infos zu diesem Mobilitäts-
stipendium bekommst du unter 
www.stipendium.at

Austauschprogramme

Hast du bereits einige Zeit an einer österreichi-
schen Universität studiert, gibt es jede Menge 
Programme, die dir die Möglichkeit bieten, für ein 
oder zwei Semester im Ausland zu studieren. Die 
Studienbeihilfenbehörde sieht bei der Studienbei-
hilfe für dich sogar 20 Monate vor, in denen du, 
im Rahmen deines Studiums in Österreich, ins Aus-
land gehen kannst. Das bedeutet, während dieser 
Zeit bekommst du eine erhöhte Studienbeihilfe      
- wenn du sie bekommst. Außerdem beteiligt sich 
die Studienbeihilfenbehörde dann auch an deinen 
Reisekosten. 

Um dein(e) Auslandssemester bzw. –jahr(e) pas-
send in dein Studium zu integrieren, ist eine gute 
und vor allem rechtzeitige Planung des oft etwas 
langwierigen und leider sehr bürokratischen Un-
terfangens unbedingt notwendig. Hier ein Über-
blick über die häufigsten Programme um ein oder 
mehrere Semester im Ausland zu verbringen:

EU Programm Lebenslanges Lernen

ERASMUS – drei bis zwölf monatiges Aus-
landsstudium an einer europäischen Partner-
hochschule; Stipendium, Befreiung von den 
Studiengebühren. www.erasmus.at 

COMENIUS – drei bis acht Monate Sprachassi-
stenz für angehende SprachlehrerInnen
www.sokrates.at/aktionen/aktion1.php

CEE PUS – Central European Exchange Pro-
gram for University Studies. Austausch- und 
Stipendienprogramm in Zentraleuropa.
www.ceepus.org/ceepus

TEMPUS – Hochschulkooperationsprogramm 
der EU mit den nicht-assoziierten Staaten 
in Südosteuropa (CARDS), der ehemaligen 
Sowjetunion (TACIS) und bestimmten Mittel-
meerstaaten (MEDA).

Joint Study – Joint Study-Programme sind 
bilaterale Abkommen zwischen einer öster-
reichischen und einer ausländischen Univer-
sität zum gegenseitigen geförderten Studie-
rendenaustausch im Ausland über ein oder 
zwei Semester.

Individuelles Auslandsstudium

Wenn du dein Studium gleich nach der Matura 
im Ausland beginnen möchtest, bleibt dir in der 
Regel nur die Option, individuell, das heißt ohne 
Austauschprogramm, ins Ausland zu gehen. Dies 
erfordert allerdings einige Mühe und bringt viele 
Nachteile, ist aber oft die einzige Möglichkeit in 
Länder und an Orte zu kommen, die nicht inner-
halb eines Austauschprogramms angeboten wer-
den oder gleich nach der Matura ins Ausland zu 
gehen. 
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Du solltest zuerst folgende Fragen klären:

Wo will ich überhaupt hin? 

In welches Land und an welche Universität?

Wie ist die Situation an der Zieluniversität, 
unter welchen Bedingungen werden auslän-
dische Studierende aufgenommen (Aufnah-
meprüfung, Studiengebühren, Sprachnach-
weis etc.)?

Wie kann ich den Auslandsaufenthalt finan-
zieren?

Weiterführende Informationen findest du in unse-
rer Broschüre „Studieren im Ausland“. Du erhältst 
sie bei deiner lokalen Studierendenvertretung und 
auf der ÖH Bundesvertretung oder kannst sie bei 
uns bestellen oder auf der Homepage der ÖH
Bundesvertretung downloaden (www.oeh.ac.at/
quicklinks/downloads_bestellen).

Wir stehen dir natürlich auch persönlich mit Rat 
und Tat zur Seite. Unsere Kontaktadresse und Be-
ratungszeiten findest du auf der Seite des Interna-
tionalen Referats unter:
www.oeh.ac.at/internationales.



Studieren und Wohnen

Studieren und Arbeiten

Studieren mit Kind

Wenn du dich genauer über Beihilfen, Wohnen, Arbeiten, etc. infor-
mieren willst, empfehlen wir das umfangreiche Broschürenangebot der 
ÖH Bundesvertretung. Die Broschüren liegen in deinem Sozialreferat 
auf. Du kannst sie aber auch auf www.oeh.ac.at downloaden oder 
kostenlos per Post bestellen.

Österreichische 
HochschülerInnenschaft

www.oeh.ac.at

Förderung und Beihilfen

Soziales
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Der studentische 
Alltag
Die zeitliche Belastung der Studierenden 
in Österreich liegt aktuell bei 45 Stunden 
pro Woche, 84% der Studierenden sind 
erwerbstätig. 

Die Lebenserhaltungskosten steigen aufgrund von 
Studiengebühren, hohen Mietpreisen, Tickets für 
öffentliche Verkehrsmittel, etc. Das Studienförde-
rungsgesetz, in dem alles rund um die Studienbei-
hilfe geregelt ist, will den Studienbeihilfebezieher/ 
-innen ein Vollzeitstudium ermöglichen. Die Höhe 

der Studienbeihilfe reicht jedoch nicht aus, um 
die Lebenserhaltungskosten zu tragen. Erwerbstä-
tigkeit und schlechte Studienbedingungen führen 
dazu, dass Studierende aus dem Beihilfensystem 
hinausfallen. Die letzte Erhöhung der Beihilfe um 
12% deckt immer noch nicht den Wertverlust der 
letzten Jahre ab, auch der Bezieher/-innenkreis 
muss noch weiter ausgeweitet werden. Es bedarf 
somit einer umfassenden Reform des Beihilfensy-
stems.



www.oeh.ac.at

33

Förderungen und 
Beihilfen

Förderungen und Beihilfen

Familienbeihilfe

Anspruch auf Familienbeihilfe haben öster-
reichische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, 
die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich ha-
ben, sowie ausländische Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger unter bestimmten Voraussetzun-
gen. Ab dem 19. Lebensjahr beträgt die Famili-
enbeihilfe 172,70 Euro, zusätzlich wird für jeden 
Familienbeihilfebezieher/-in ein Kinderabsetzbe-
trag von 50,90 Euro ausbezahlt. Bezugsberech-
tigt sind grundsätzlich deine Eltern, es ist jedoch 
möglich zu beantragen, dass die Familienbeihilfe 
direkt an dich ausbezahlt wird.

Nach dem ersten Studienjahr ist ein Leistungs-
nachweis zu erbringen. Du musst positive Prüfun-
gen aus Pflicht- oder Wahlfächern im Ausmaß von 
acht Semesterwochenstunden bzw. 16 ECTS-Punkte 
beim Wohnfinanzamt nachweisen. Dabei können 
alle Prüfungen, die bis zum 31. Oktober abgelegt 
werden, eingereicht werden.

Es besteht Anspruch für die Mindeststudiendauer 
pro Abschnitt plus ein Toleranzsemester. Ist nach 
Ablauf dieser Zeit der jeweilige Studienabschnitt 
noch nicht abgeschlossen, wird die Auszahlung 
der Familienbeihilfe eingestellt. Hast du den Stu-
dienabschnitt beendet, dann bist du wieder an-
spruchsberechtigt und kannst die Familienbeihilfe 
erneut beantragen. Schließt du einen Abschnitt in 
Mindeststudiendauer ab, nimmst du das nicht in 
Anspruch genommene Semester in den nächsten 
Abschnitt mit. Beim abschnittslosen Bachelorstu-
dium sind es zwei Toleranzsemester, d.h. Du hast 
acht Semester Zeit für das Bachelorstudium.

Ein unvorhersehbares und unabwendbares Ereig-
nis, das zu einer wesentlichen Studienbehinderung 
von mindestens drei Monate führt (z.B. Krankheit) 
verlängert den Anspruch um jeweils ein Semester.

Innerhalb der ersten beiden Semester ist ein Stu-
dienwechsel möglich. Insgesamt darf aber höch-
stens zweimal gewechselt werden, ansonsten geht 
der Anspruch auf Familienbeihilfe verloren.

Neben dem Bezug der Familienbeihilfe dürfen 
9.000 Euro pro Kalenderjahr verdient werden       
(= brutto minus Sozialversicherungsbeiträge und 
Werbekostenpauschale). Es ist zu beachten, dass 
du diese Zuverdienstgrenze auf keinen Fall über-
schreiten darfst, weil du sonst die gesamte in die-
sem Jahr bezogene Familienbeihilfe zurück zahlen 
musst.

Studienbeihilfe

„Wie finanziere ich mein Studium?“

Kurzinformation zum Thema Studienbeihilfe
für Schüler/-innen und Maturantinnen und Matu-
ranten

Die wesentlichen gesetzlichen Voraussetzungen 
für den Bezug von Studienbeihilfe sind: 

Finanzielle Förderungswürdigkeit (unter dem 
Aspekt „finanzielle Förderungswürdigkeit“ 
haben auch Studierende, deren Eltern dem 
sogenannten „Mittelstand“ zuzuordnen sind, 
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tes haben, weil der Wohnsitz der Eltern vom Stu-
dienort so weit entfernt ist, dass die tägliche Hin- 
und Rückfahrt zeitlich nicht mehr zumutbar ist). 

Von der gesetzlichen Höchststudienbei-
hilfe werden 

die Familienbeihilfe sowie der Kinderabsetz-
betrag und

die zumutbare errechnete Unterhaltsleistung 
der Eltern abgezogen. 

Ab dem Wintersemenster  2008/09 kannst du ein-
heitlich 8.000 Euro im Kalenderjahr dazuverdie-
nen, die frühere Unterscheidung zwischen selbst-
ständigen und nichtselbstständigen Tätigkeiten 
ist nicht mehr relevant. Eine Überschreitung der 
Zuverdienstgrenze führt zu einer Verminderung der 
Studienbeihilfe. 

Studienbeihilfenbezieherinnen und -bezieher er-
halten den Studienbeitrag bis zur Höhe von 
363,36 Euro als „Studienzuschuss“ ersetzt. Stu-
dierende, deren Eltern zuviel verdienen, sodass 
sich eine monatliche Studienbeihilfe gerade nicht 
mehr ausgeht, haben die Möglichkeit, diesen Be-
trag teilweise oder zur Gänze rückerstattet zu be-
kommen.

Es gibt ab dem Wintersemester 2008/09 die Mög-
lichkeit, im Sinne eines Mobilitätsstipendi-
ums, die Studienförderung für das ganze Studium 
im EU-Ausland (inkl. Schweiz) zu beziehen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deiner Sti-
pendienstelle beraten dich gerne, bitte beachte 
die Parteienverkehrszeiten. Wir sind auch unter 

eine realistische Chance auf ein Stipendium 
oder zumindest den Ersatz des Studienbei-
trages – Berechnungsbeispiele findest du 
auf unserer Homepage, ein unverbindliches 
Berechnungsprogramm bietet die AK unter 
www.stipendienrechner.at)

Studienerfolg (Nach dem ersten Jahr 14 
Stunden oder 30 ECTS-Punkte)

Ordentliches Studium an einer österreichi-
schen Universität, Fachhochschule, pädago-
gische Hochschule oder Konservatorium (alle 
geförderten Bildungseinrichtungen findest du 
auf unserer Homepage - nicht gefördert wer-
den z.B. Kollegs und Universitätslehrgänge)

Antragsfrist für die Studienbeihilfe ist im Winter-
semester 20. September – 15. Dezember und im 
Sommersemester 20. Februar – 15. Mai. Die An-
tragsformulare stehen auf unserer Homepage www.
stipendium.at als Download zur Verfügung. Auf 
www.stipendium.at findest du auch das Online-
Formular für einen E-Antrag. Eine sichere digitale 
Signatur (Bürgerkarte) ist erforderlich.

Mit dem ersten Antrag auf Studienbeihilfe be-
wirbst du dich um die Zuerkennung der Studien-
beihilfe für dein gesamtes Studium. Solange der 
Bezug der Studienbeihilfe nicht unterbrochen 
wird, prüft die Studienbeihilfenbehörde automa-
tisch in jedem Jahr, ob du weiterhin Anspruch auf 
Studienbeihilfe hast.

Die höchstmögliche Studienbeihilfe beträgt 
475 Euro monatlich, für auswärtige Studierende 679 
Euro (das sind Studierende, die aus Studiengründen 
einen Wohnsitz im Gemeindegebiet des Studienor-
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www.stipendium.at für dich da! Oder du besuchst 
uns bei der nächsten Messe für Beruf, Studium und 
Weiterbildung, siehe www.bestinfo.at.

Stipendienstelle Wien
für Studierende an Bildungseinrichtungen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

1100 Wien, Gudrunstraße 179a		         Parteienverkehr: Mo bis Fr, 9 - 12 Uhr (außer Mi)
Tel: 01/60 173 - 0 (Fax 240)		          E-mail: stip.wien@stbh.gv.at

Stipendienstelle Graz
für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Steiermark sowie für die Expositur der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz in Oberschützen.

8020 Graz, Metahofgasse 30		          Parteienverkehr: Mo bis Fr, 9 - 12 Uhr (außer Mi)
Tel: 0316/81 33 88 - 0 (Fax 20)                       E-mail: stip.graz@stbh.gv.at

Stipendienstelle Innsbruck
für Studierende an Bildungseinrichtung in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg.

6020 Innsbruck , Andreas Hofer-Straße 46, 
2. Stock (Eingang Egger-Lienz-Straße)	         Parteienverkehr: Mo bis Do, 9 - 12 Uhr (nicht Fr)
Tel: 0512/57 33 70 (Fax 16)	                                               Di und Do, 14 - 16 Uhr
		                                         E-mail: stip.ibk@stbh.gv.at

Stipendienstelle Klagenfurt
für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Kärnten.

9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 9	         Parteienverkehr: Mo bis Do, 9 - 12 Uhr (nicht Fr)
Tel: 0463/51 46 97 (Fax 0463/50 92 00)	         E-mail: stip.klf@stbh.gv.at

Stipendienstelle Linz
für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Oberösterreich.
 
4020 Linz, Europaplatz 5a		          Parteienverkehr: Mo bis Fr, 9 - 12 Uhr (außer Mi)
Tel: 0732/66 40 31 (Fax 10)		          E-mail: stip.linz@stbh.gv.at

Wenn du noch nicht studierst, richtet sich die 
örtliche Zuständigkeit der Stipendienstellen nach 
dem Bundesland deines Hauptwohnsitzes.
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Sozialfonds der ÖH
 
Wer wirklich in finanziellen Schwierigkeiten 
steckt und das mittels Kontoauszügen und an-
deren Nachweisen belegen kann und außerdem 
einen adäquaten Studienerfolg für die inskri-
bierte Semesteranzahl vorlegen kann (d.h. die 
doppelte Mindeststudienzeit nicht überschrit-
ten und im letzten Jahr Prüfungen im Ausmaß 
von mind. acht Wochenstunden positiv abgelegt 
hat), hat die Möglichkeit einen Antrag auf Unter-
stützung aus den Sozialfonds der ÖH zu stellen. 
Der Antrag kann einmal jährlich gestellt werden.  
 
Die Mittel der Sozialfonds werden zu je einem Drit-
tel von der ÖH Bundesvertretung, der Hochschü-
lerinnen- und Hochschülerschaft deiner Uni oder 
Pädagogischen Hochschule und dem Wissenschafts-
ministerium bereitgestellt. Auch Studierende der 
Fachhochschulen können einen Antrag stellen.  
 
Diese einmalige Unterstützung soll Studierenden 
in einer Notlage weiterhelfen. Das nötige Antrags-
formular erhältst du bei der ÖH Bundesvertretung 
(Tel: 01/ 319 88 80 0) oder unter www.oeh.ac.at 
Die Sozialfondssprechstunden sind ebenfalls auf 
dieser Homepage ausgeschrieben.

Wohnen

Eine passende Wohnung zu finden ist schwierig, 
vor allem wenn du Kaution und unter Umständen 
Ablöse und Provision zahlen musst. Da die Miete 
bei den meisten Studierenden den größten Posten 
in den monatlichen Ausgaben darstellt und Proble-
me mit den Vermieterinnen und Vermietern schon 
so manchen Studierenden in finanzielle Notlage 
gebracht haben, hat die ÖH Bundesvertretung eine 
Wohnrechtsoffensive gestartet.Zweimal pro Woche 
findet im Sozialreferat die Wohnrechtsberatung 
statt. Anfragen an wohnrecht@oeh.ac.at werden 
laufend beantwortet. Außerdem findest du auf un-
serer Homepage einen Bereich, der sich explizit 
mit dem Thema Wohnen beschäftigt:
www.oeh.ac.at/wohnen.
 
Der OGH (Oberste Gerichtshof) hat in einem Ur-
teil (7 Ob 78/06f) 39 Mietvertrags-Klauseln in 
Mietverträgen einer großen Hausverwaltung (IMV-
GesmbH) für sittenwidrig erklärt, weil diese Ver-
tragsbestimmungen als rechtswidrig/gröblich be-
nachteiligend qualifiziert wurden. 

Im Besonderen handelt es sich um Erhaltungsar-
beiten oder Erneuerungsarbeiten in der Wohnung, 
die der Mieter oder die Mieterin bezahlen musste. 

Stipendienstelle Salzburg
für Studierende an Bildungseinrichtungen im Bundesland Salzburg und an der Abteilung Musik-
erziehung des „Mozarteums“ in Innsbruck.

5020 Salzburg, Paris Lodronstraße 2, 3. Stock    Parteienverkehr: Mo bis Do, 9 - 12 Uhr (nicht Fr)
Tel: 0662/84 24 39 (Fax 0662/84 15 60)	         E-mail: stip.sbg@stbh.gv.at
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Förderungen und Beihilfen

Ein Fall wäre die zu Unrecht einbehaltene Kaution 
nach dem Auszug, etwa weil die Wohnung angeb-
lich zu stark abgenutzt, bzw. trotz Vertragsklausel 
nicht ausgemalt wurde. Ein anderer Fall wäre die 
Rückforderung von zu Unrecht bezahlter Miete bei 
Ausfällen der Wasser- bzw. Stromversorgung. 
 
Vorweg: Diese Entscheidung des OGH ist keine Ge-
setzesänderung, sondern nur ein Urteil der ober-
sten Instanz, das auch in anderen, ähnlich gelager-
ten Rechtsstreitigkeiten zur Anwendung kommen 
kann. Das bedeutet, dass hier jeweils im Einzelfall 
entschieden wird und es keine grundsätzliche Ver-
besserung der geltenden Gesetze für alle Mieterin-
nen und Mieter gibt. Dementsprechend schwierig 
ist es, diese Ansprüche durchzusetzen. Denn die 
Vermieterinnen und Vermieter werden nicht frei-
willig bezahlen. In diesem Fall bleibt nur der Weg 
zum Gericht, um dort die entstandenen Kosten 
einzufordern. Die ÖH unterstützt dich dabei. Die 
von uns empfohlene Vorgehensweise kannst du auf 
unserer Homepage unter 
www.oeh.ac.at/wohnen/wohnrecht nachlesen.

Arbeiten

Laut dem Bericht zur Sozialen Lage der Studieren-
den (2006) sind 84% aller Studierenden in irgend-
einer Form erwerbstätig. Drei Viertel davon geben 
an, sonst ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren 
zu können.

Vor dem 1. Novemeber 2008 waren die Zuverdienst-
grenzen bei Studienbeihilfe und Versicherung je 
nach Dienstverhältnis unterschiedlich hoch. Mit 
der Novelle zum StudFG wurde dies geändert. 
Trotzdem ist es immer noch interessant zu wissen, 

in welchem Dienstverhältnis du dich befindest.

Echter Dienstvertrag: Dieser liegt vor, wenn du in 
persönlicher Abhängigkeit (Weisungsgebunden-
heit, persönlicher Arbeitspflicht, fixe Arbeitszei-
ten, etc.) und wirtschaftlicher Abhängigkeit (die 
Arbeitsmittel werden dir von der Arbeitgeberin 
oder dem Arbeitgeber bereit gestellt) beschäftigt 
bist. Bei dieser Form des Dienstvertrages genießt 
du umfassenden arbeitsrechtlichen Schutz. Du 
hast Anspruch auf bezahlten Urlaub, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld und im Fall, dass du gekündigt 
wirst, auch auf Abfertigung und Arbeitslosengeld.

Freier Dienstvertrag: Dieser unterscheidet sich 
vom echten Dienstvertrag darin, dass du im Bezug 
auf Arbeitszeit, Arbeitsweise und disziplinäre Un-
terstellung geringer an die Dienstgeberin bzw. den 
Dienstgeber gebunden bist. Verdienst du unter der 
Geringfügigkeitsgrenze von 357,74 Euro (Stand 
2009) bist du nur unfallversichert. Verdienst du 
mehr bist du außerdem kranken-, pensions- und 
arbeitslosenversichert. In jedem Fall muss dich 
deine Dienstgeberin oder dein Dienstgeber bei 
der Gebietskrankenkasse anmelden. Du hast bei 
dieser Beschäftigungsform keinen Anspruch auf 
bezahlten Urlaub oder kollektivvertraglichen Min-
destlohn.

Werkvertrag: Hier bist du persönlich und wirt-
schaftlich unabhängig und schuldest ein bestimm-
tes Werk oder einen Erfolg. Das Risiko trägst du 
alleine! Dein Honorar erhältst du in der Regel für 
dein Werk und nicht für deinen Zeitaufwand. Bei 
diesem Vertragsverhältnis bist du nicht automa-
tisch sozialversichert. Du bist selbst verantwort-
lich, dich bei der gewerblichen Sozialversicherung 
zu melden!
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Grundsätzlich ist egal, welche Bezeichnung dein 
schriftlicher Dienstvertrag führt. Wichtig ist, was 
drinnen steht und wie sich das Dienstverhältnis 
konkret ausgestaltet. Mehr Infos findest du unter 
www.oeh.ac.at/arbeiten und in der ÖH-Broschüre 
„Studieren und Arbeiten“.

Studieren mit Kind

Studierende mit Kind haben zusätzlich zu den Be-
lastungen, die ein Studium mit sich bringt, noch 
mit einigen zusätzlichen Problemen zu kämpfen. 
Mehr als 10 Prozent der Studierenden in Österreich 
sind davon  betroffen. Daher stellt die ÖH Bundes-
vertretung auch eine eigene Broschüre mit allen 
Informationen zum Thema Studieren mit Kind zur 
Verfügung, die unter www.oeh.ac.at bestellt wer-
den kann.

Studienbeihilfe
Wer Studienbeihilfe bezieht, muss gleich nach der 
Geburt des Kindes eine Kopie der Geburtsurkunde 
des Kindes und des Meldezettels an die Studien-
beihilfebehörde schicken. Beigelegt werden muss 
auch ein „Abänderungsantrag“ (das ist dasselbe 
Formular wie für den Antrag auf Studienbeihil-
fe). Diesen bekommst du auf den zuständigen 
Stipendienstellen, im ÖH-Sozialreferat oder unter 
www.stipendium.at. Wer den Antrag verspätet ab-
schickt, hat leider keinen rückwirkenden Anspruch 
auf erhöhte Studienbeihilfe. Der monatliche Zu-
schlag für studierende Elternteile beläuft sich auf 
60 Euro. Wer ein Kind unter drei Jahren hat, kann 
außerdem auch länger Studienbeihilfe beziehen, 
studierende Väter nur dann, wenn sie entweder 
mit der Kindesmutter verheiratet sind oder die ge-
meinsame Obsorge gerichtlich genehmigt wurde.

Zuschüsse und Beihilfen
In fast allen Bundesländern gibt es verschiedene 
Zuschüsse für sozial bedürftige Eltern. Es gelten 
die verschiedensten Auflagen und Regelungen. 
Diese sind an den Ämtern der Landesregierungen 
zu erfragen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der 
Rundfunk- und Rezeptgebührenbefreiung. Die Fa-
milienbeihilfe wird beim Finanzamt beantragt und 
kann bis zu fünf Jahren rückwirkend gewährt
werden. Anspruch auf die Familienbeihilfe für das 
Kind hat jene Person, in dessen Haushalt das Kind 
lebt.

Kinderbetreuung
Einrichtungen zur Kinderbetreuung ermöglichen 
Studierenden, ihrer Tätigkeit nachgehen zu kön-
nen und trotzdem die Gewissheit zu haben, dass 
ihre Kinder zuverlässig versorgt und betreut wer-
den. In der Broschüre „Studieren mit Kind“ findest 
du alle Kinderbetreuungseinrichtung an den Unis 
und noch viele weitere Informationen.
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Universitäten und Universitätsvertretungen

Universitäten

Die Links sind nach Städten geordnet. Es sind 
immer zuerst die Homepages der Uni angegeben, 
dann folgen die der ÖH-Universitätsvertretungen.

Universität Wien
1010 Wien, Dr.-Karl-Lueger-Ring 1
Tel.: +43 (0) 1/ 4277 – 0
www.univie.ac.at

Universitätsvertretung
1090 Wien, Spitalgasse 2, 
Hof 1, Trakt 2B, EG
Tel.: +43 (0) 1/ 4277 – 19501
www.oeh.univie.ac.at

Technische Universität Wien
10 40 Wien, Karlsplatz 13
Tel.: +43 (0) 1/ 58801 – 0
Fax: +43 (0)1/ 58801 – 41099
www.tuwien.ac.at

Universitätsvertretung
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
Tel.: +43 (0)1/ 58801 – 49501
oder +43 (0)1/ 58801 – 49502
Fax: +43 (0) 1/ 586 91 54
www.htu.tuwien.ac.at

Wirtschaftsuniversität Wien
1090 Wien, Augasse 2-6
Tel. : +43 (0) 1/ 31336 – 0
Fax: +43 (0) 1/ 31336 – 740
www.wu-wien.ac.at

Universitätsvertretung
1090 Wien, Augasse 2-6
Tel.: +43 (0) 1/ 31336 – 5400
Fax: +43 (0) 1/ 31336 – 748
www.oeh-wu.at

Universität für Bodenkultur Wien
1180 Wien, Gregor Mendel Straße 33
Tel.: +43 (0) 1/ 47654 – 0
www.boku.ac.at

Universitätsvertretung
1180 Wien, Peter-Jordan-Straße 76
Tel.: +43 (0) 1/ 47654 – 2000
http://oeh.boku.ac.at

Universität für angewandte Kunst Wien
1010 Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2
Tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 0
pr@uni-ak.ac.at
www.dieangewandte.at

Universitätsvertretung
1010 Wien, Oskar Kokoschka-Platz 2
Tel.: +43 (0) 1/ 71133 – 2270
Fax: +43 (0) 1/ 712 87 73
oeh_office@uni-ak.ac.at
www.dieangewandte.at/oeh

Akademie der bildenden Künste Wien
1010 Wien, Schillerplatz 3
Tel.: +43 (0) 1/ 58816 – 1818
Fax: +43 (0) 1/ 58816 – 1898
www.akbild.ac.at

Universitätsvertretung
1010 Wien, Schillerplatz 3
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Kontakte

Tel.: +43 (0) 1/ 58816 – 3300
oeh@akbild.ac.at
http://pages.akbild.ac.at/oeh

Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien
1030 Wien, Anton von Webern Platz 1
Tel.: +43 (0)1/ 71155 – 0
Fax: +43 (0) 1/ 71155 - 199
www.mdw.ac.at

Universitätsvertretung
1030 Wien, Anton von Webern Platz 1
Tel.:+43 (0) 1/ 71155 – 8901
Fax: +43 (0) 1/ 71155 – 8999
www.hmdw.ac.at

Veterinärmedizinische Universität Wien
1210 Wien, Veterinärplatz 1
Tel.: +43 (0) 1/ 250 77 – 0
Fax: +43 (0) 1/ 250 77 – 1090
www.vu-wien.ac.at

Universitätsvertretung
1210 Wien, Veterinärplatz 1
Tel.: +43 (0) 1/ 250 77 – 1700
Fax: +43 (0) 1/ 250 77 – 1790
http://hvu.vu-wien.ac.at

Medizinische Universität Wien
1090 Wien, Spitalgasse 23
Tel.: +43 (0) 1/ 40160 – 0
Fax: +43 (0) 1/ 40160 910 – 000
infopoint-meduni@meduniwien.ac.at
www.meduniwien.ac.at

Universitätsvertretung
1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20
Leitstelle 6M, NAKH
Tel.: +43 (0) 1/ 403 17 59
uv@uv-medizin.at
www.uv-medizin.at

Universität Linz
4040 Linz, Altenbergstraße 69
Tel.: +43 (0) 732/ 2468 – 0
Fax: +43 (0) 732/ 2468 – 8822
www.uni-linz.ac.at

Universitätsvertretung
4040 Linz, Altenbergstraße 69
Tel.: +43 (0) 732/ 2468 – 8535
oder +43 (0) 732/ 2468 – 1122
Fax: +43 (0) 732/ 2468 – 9396
oeh@oeh.jku.at
www.oeh.uni-linz.ac.at

Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz
4010 Linz, Hauptplatz 8
Tel.: +43 (0) 732/ 7898 – 0
Fax: +43 (0) 732/ 783 508
www.ufg.ac.at

Universitätsvertretung
4040 Linz, Sonnensteinstraße 11-13
Tel.: +43 (0) 732/ 7898 – 320
oder +43 (0) 732/ 7898 – 321
Fax: +43 (0) 732/ 73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
www.oeh.ufg.ac.at
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Universität Graz
8010 Graz, Universitätsplatz 3
Tel.: +43 (0) 316/ 380 – 0
Fax: +43 (0) 316/ 380 – 9140
www.kfunigraz.ac.at

Universitätsvertretung
8010 Graz, Schubertstraße 6a
Tel.: +43 (0) 316/ 380 – 2900
http://oehweb.uni-graz.at

Technische Universität Graz
8010 Graz, Rechbauerstraße 12
Tel.: +43 (0) 316/ 873 – 0
Fax: +43 (0) 316/ 873 – 6562
info@tugraz.at
www.tugraz.at

Universitätsvertretung
8010 Graz, Rechbauerstraße 12
Te.: +43 (0) 316/ 873 – 5111
oder +43 (0) 316/ 873 – 5101
Fax: +43 (0) 316/ 873 – 5115
info@htu.tugraz.at
http://htu.tugraz.at

Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz
8010 Graz, Leonhardstraße 15
Tel.: +43 (0) 316/ 389 – 0
info@kug.ac.at
www.kug.ac.at

Universitätsvertretung
8010 Graz, Brandhofgasse 21 (Zi. E. 10)
Tel.: +43 (0) 316/ 389 – 1600
oder +43 (0) 316/ 389 – 1603
Fax: +43 (0) 316/ 389 – 1601

oeh@kug.ac.at
http://oeh.kug.ac.at

Medizinische Universität Graz
8036 Graz, Auenbruggerplatz 2/4
Tel.: +43 (0) 316/ 385 – 0
rektor@meduni-graz.at
www.meduni-graz.at

Universitätsvertretung
8036 Graz, Stiftigtalstraße 24
Tel.: +43 (0) 316/ 385 – 73080
Fax: +43 (0) 316/ 385 – 73089
oeh.sekretariat@meduni-graz.at
http://oeh.meduni-graz.at

Montanuniversität Leoben
8700 Leoben, Franz-Josef-Straße 18
Tel.: +43 (0) 3842/ 402 – 0
Fax: +43 (0) 3842/ 402 – 7702
office@unileoben.ac.at
www.unileoben.ac.at

Universitätsvertretung
8700 Leoben, Franz-Josef-Straße 18
Tel.: +43 (0) 3842/ 45 272 – 0
Fax: +43 (0) 3842/ 45 272 – 45
http://oeh.unileoben.ac.at

Universität Klagenfurt
9020 Klagenfurt, Universitätsstraße 65-67
Tel.: +43 (0) 463/ 2700 – 9200
Fax: +43 (0) 463/ 2700 – 9299
uni@uni-klu.ac.at
www.uni-klu.ac.at
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Kontakte

Pädagogische Hochschulen 
und Studierendenvertretung

Universitätsvertretung
9020 Klagenfurt, Universitätsstraße 65-67
Tel.: +43 (0) 463/ 2700 – 8800
Fax: +43 (0) 463/ 2700 – 8899
vorsitz@oeh-klagenfurt.at
www.oeh-klagenfurt.at

Universität Salzburg
5020 Salzburg, Kapitelgasse 4-8
Tel.: +43 (0) 662/ 8044 – 0
Fax: +43 (0) 662/ 8044 – 214
uni.service@sbg.ac.at
www.uni-dalzburg.at

Universitätsvertretung
5010 Salzburg, Kaigasse 28-30
Tel.: +43 (0) 662/ 8044 – 6000
http://oeh-salzburg.at

Universität Mozarteum Salzburg
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1
Tel.: +43 (0) 662/ 6198 – 0
Fax: +43 (0) 662/ 6198 – 3033
www.moz.ac.at

Universitätsvertretung
5020 Salzburg, Mirabellplatz 1
Tel.: +43 (0) 662/ 6198 – 4900
oder +43 (0) 662/ 6198 – 4910
Fax: +43 (0) 662/ 6198 – 4909
oeh-sekr@moz.ac.at
http://oeh.moz.ac.at

Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, Christoph-Probst-Platz
Innrain 52
Tel.: +43 (0) 512/ 507 – 0
www.uibk.ac.at

Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Josef-Hirn-Straße 7
Tel.: +43 (0) 512/ 507 – 4905
info@oeh.cc
www.oehweb.at

Medizinische Universität Innsbruck
6020 Innsbruck, 
Christoph-Probst-Platz Innrain 52
Tel.: +43 (0) 512/ 9003 – 0
www.i-med.ac.at

Universitätsvertretung
6020 Innsbruck, Schöpfstraße 41
Tel. + Fax: +43 (0) 512/ 9003 – 70670
sekretariat@skalpell.at
www.skalpell.at

Pädagogische Hochschulen
Pädagogische Hochschule Wien
1100 Wien, Grenzackerstraße 18
Tel.: +43 (0) 1/ 601 18 – 2003
rektorin@phvienna.at
www.phvienna.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 1/ 601 18 – 4000
oder +43 (0) 1/ 601 18 – 4100
oeh@phwien.ac.at
http://pabw.dachverband-stuv.ac.at
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Pädagogische Hochschule Niederösterreich
2500 Baden, Mühlgasse 67
Tel.: +43 (0) 2252/ 885 70 – 0
Fax: +43 (0) 2252/ 885 70 – 180
office@ph-noe.ac.at
www.ph-noe.ac.at

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
4020 Linz, Kaplanhofstraße 40
Tel.: +43 (0) 732/ 7470 – 0
Fax: +43 (0) 732/ 7470 – 3090
office@ph-ooe.at
www.ph-ooe.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 676/ 847 888 310
stuvphooe@gmx.at

Pädagogische Hochschule Steiermark
8010 Graz, Hasnerplatz 12
Tel.: +43 (0) 316/ 8067 – 0
Fax: +43 (0) 316/ 8067 – 3199
office@phst.at
www.ph-stmk.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 316/ 675 939
oeh@phgraz.at
oeh@bpa-graz.at
http://oeh.phgraz.at

Pädagogische Hochschule Tirol
6010 Innsbruck, Pastorstraße 7
Tel.: +43 (0) 512/ 599 23 – 0
office@ph-tirol.ac.at
www.ph-tirol.ac.at

Studierendenvertretung
studentenvertretung@tsn.at
bpastudent@aon.at

Pädagogische Hochschule Salzburg
5020 Salzburg, Akademiestraße 23
Tel.: +43 (0) 662/ 6388 – 0
Fax: +43 (0) 662/ 6388 – 1010
office@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 662/ 6388 – 1057

Pädagogische Hochschule Kärnten
9022 Klagenfurt, Hubertusstraße 1
Tel.: +43 (0) 463/ 508 508
Fax: +43 (0) 463/ 508 508 – 829
office@ph-kaernten.ac.at
www.ph-kaernten.ac.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 463/ 508 508 – 824
oder +43 (0) 650/ 93 400 93
oeh@ph-kaernten.ac.at

Pädagogische Hochschule Vorarlberg
6800 Feldkirch, Liechtensteinstraße 33-37
Tel.: +43 (0) 5522/ 311 99
office@ph-vorarlberg.ac.at
www.ph-vorarlber.ac.at

Studierendenvertretung
stv.ph-feldkirch@gmx.at
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Kontakte

Fachhochschulen

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik
1130 Wien, Angermayergasse 1
Tel.: +43 (0) 1/ 877 22 66 – 0
Fax: +43 (0) 1/ 877 23 61
sekretariat@agrarumweltpaedagogik.ac.at
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien
1010 Wien, Singerstraße 7/4
Tel.: +43 (0) 1/ 515 52 – 3084
oder +43 (0) 676/ 30 93 898
office@kphvie.at
www.kphvie.at

Studierendenvertretung
stuv.krems@kphvie.at
stuv.strebersdorf@kphvie.at
stuv.rp@kphvie.at
http://stuv.kphvie.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
8020 Graz, Georgigasse 85-89
Tel.: +43 (0) 316/ 581 670 – 22
office@kphgraz.at
http://kphgraz.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 316/ 581 670 – 78
www.pze.at/stv

Kirchliche Pädagogische Hochschule Linz
4020 Linz, Salesianumweg 3
Tel.: +43 (0) 732/ 77 26 66
Fax: +43 (0) 732/ 79 73 06
office@ph-linz.at
www.phdl.at

Studierendenvertretung
Tel.: +43 (0) 732/ 77 26 66 – 4314
Fax: +43 (0) 732/ 79 73 06
studienservice@ph-linz.at

Kirchliche Pädagogische Hochschule Edith Stein 
(in Stams)
6020 Innsbruck, Rennweg 12
Tel.: +43 (0) 512/ 561 763 – 10
oder +43 (0) 676/ 87 305 603
Fax: +43 (0) 512/ 561 763 – 20
info@kph-es.at
www.kph-es.at

Fachhochschulen
Bundesministerium für Landesverteidigung
1090 Wien, Roßauer Lände 1
Tel.: +43 (0) 1/5200 – 24727
www.bmlv.gv.at

CAMPUS 02 – Fachhochschule der Wirtschaft 
GmbH
8021 Graz, Körblergasse 126
Tel.: +43 (0) 316 – 6002
info@campus02.at
www.campus02.at

Fachhochschule Technikum Kärnten
9701 Spittal a. d. Drau, Villacher Straße 1
Tel.: +43 (0) 4762/ 90500 – 0
Fax: +43 (0) 4762/ 90500 – 9910
www.fh-kaernten.at
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Fachhochschule des bfi Wien GmbH
1020 Wien, Wohlmutstraße 22
Tel.: +43 (0) 1/ 720 12 86 – 0
Fax: +43 (0) 1/ 720 12 86 – 19
info@fh-vie.ac.at
www.fh-vie.ac.at

Fachhochschule Salzburg GmbH
5412 Puch, Urstein Süd 1
Tel.: +43 (0) 50/ 2211 – 0
Fax: +43 (0) 50/ 2211 – 1099
www.fh-salzburg.ac.at

Fachhochschule St. Pölten GmbH
3100 St. Pölten, 
Matthias Corvinus-Straße 15
Tel.: +43 (0) 2742/ 313 228
office@fhstp.ac.at
www.fh-stpoelten.ac.at

Fachhochschule Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Hochschulstraße 1
Tel.: +43 (0) 5572/ 792 – 0
Fax: +43 (0) 5572/ 792 – 9500
info@fvh.at
www.fhv.at

Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft 
und Technik GmbH
2700 Wr. Neustadt, 
Johannes Gutenberg-Straße 3
Tel.: +43 (0) 2622/ 89 084 – 0
office@fhwn.ac.at
www.fhwn.ac.at

Ferdinand Porsche Fern 
FH- Studiengänge GmbH
1040 Wien, Lothringerstraße 4-8
Tel.: +43 (0) 1/ 505 47 76
office@fernfh.at
www.fernfh.at

Fachhochschule Campus Wien
1100 Wien, Daumegasse 3
Tel.: +43 (0) 1/ 606 68 77 – 100
Fax: +43 (0) 1/ 606 68 77 – 109
office@fh-campuswien.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at

FH JOANNEUM GmbH
8020 Graz, Alte Poststraße 149
Tel.: +43 (0) 316/ 5453 – 88oo
info@fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at

FH Kufstein Tirol Bildungs GmbH
6330 Kufstein, Andreas Hofer Straße 7
Tel.: +43 (0) 5372/ 718 19
Fax: +43 (0) 5372/ 718 19 – 104
info@fh-kufstein.ac.at
www.fh-kufstein.ac.at

FH OÖ Studienbetriebs GmbH
4600 Wels, Franz-Fritsch-Straße 11/ 3
Tel.: +43 (0) 7242/ 44 808
Fax: +43 (0) 7242/ 44 808 – 77
info@fh-ooe.at
www.fh-ooe.at
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Kontakte

Fachhochschule Technikum Wien
1200 Wien, Höchstädtplatz 3
Tel.: +43 (0) 1/ 588 39
info@technikum-wien.at
www.technikum-wien.at

FHG – Zentrum für Gesundheitsberufe Tirol 
GmbH
6020 Innsbruck, Innrain 98
Tel.: +43 (0) 50/ 8648 – 4700
Fax: +43 (0) 50/ 8648 – 67 4700
www.fhg-tirol.ac.at

FHW-Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- 
und Forschungs-Einrichtungen der Wiener Wirt-
schaft GmbH
1180 Wien, Währinger Gürtel 97
Tel.: +43 (0) 1/ 476 77
Fax: +43 (0) 1/ 476 77 – 5745
service-center@fh-wien.ac.at
www.fh-wien.ac.at

Fachhochschulstudiengänge 
Burgenland GmbH
7000 Eisenstadt, Campus 1
Tel.: +43 (0) 5/ 90 10 609 – 0
Fax: +43 (0) 5/ 90 10 609 – 15
office@fh-burgenland.at
www.fh-burgenland.at

IMC Fachhochschule Krems GmbH
3500 Krems a. d. Donau, Piaristengasse 1
Tel.: +43 (0) 2732/ 802 – 0
Fax: +43 (0) 2732/ 802 – 4
office@fh-krems.ac.at
www.fh-krems.ac.at

Lauder Business School
1190 Wien, Hofzeile 18-20
Tel.: +43 (0) 1/ 369 18 18
office@lbs.ac.at
www.lbs.ac.at

MCI – Management Center Innsbruck 
Internationale Fachhochschulgesellschaft GmbH
6020 Innsbruck, Universitätsstraße 15
Tel.: +43 (0) 512/ 2070
office@mci.edu
www.mci.edu

Beratungseinrichtungen
Innsbruck

Referat für Maturant/-innenberatung
Österreichische Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft
Josef-Hirn-Straße 7
6020 Innsbruck 
Tel.: +43 (0) 512  507 – 4928
studienberatung-oeh@uibk.ac.at 
www.oehweb.at/index.php?id=107

Linz

ÖH Referat für Studienberatung
Altenberger Straße 69
4040 Linz
Tel.: +43 (0) 732 / 2468  DW 8511 und DW 1121
studienberatung@oeh.jku.at
www.studienberatung.oeh.jku.at/
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Salzburg

ÖH Beratungszentrum
Kaigasse 17
5020 Salzburg
Tel.:+43 (0) 662/8044 -6001 und -6006
beratung@oeh-salzburg.at
www.oeh-salzburg.at/beratung

Graz

Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft der 
Technischen Universität Graz 
Referat für Studienberatung 
Rechbauerstraße 12 
A-8010 Graz 
Tel.: +43 (0) 316 873-5111 
studberatref@htu.tugraz.at
www.htu.tugraz.at

Wien

Österreichische Hochschülerinnen- und 
Hochschülerschaft - Bundesvertretung 
Studien und MaturantInnenberatung 
Taubstummengasse 7-9/ 4.Stock  
A-1040 Wien 
Tel: +43 (1) 310 88 80 - 24 
studienberatung@oeh.ac.at
www.oeh.ac.at/studienberatung

Psychologische Studierendenberatung
1080 Wien, Lederergasse 35
Tel.: +43 (0) 1/402 30 91
www.studentenberatung.at 
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